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BfS 
vereinfacht 

die  strahlenschutz-
rechtliche  Genehmi-
gung  und  Anzeige  bei 
klinischen Studien

Die strahlenschutzrecht-
lichen Anträge sollen in 
Übereinstimmung  mit 
einem  neu  erlassenen 
Medizinforschungsge-
setz beschleunigt und im 
Umfang  ab  01.07.2025 
reduziert  werden.  Ziel 
sei  es,  damit  die  Rah-
menbedingungen  für 
klinische  Studien  zur 
Arzneimittelentwick-
lung zu verbessern. 
Nach  dem  Strahlen-
schutzgesetz gibt es bis-
her  zwei  verschiedene 
Verfahren,  eines  zur 
Anzeige  und  eines  zur 
Genehmigung.  Ersteres 
ist vor allem für radiolo-
gische Begleitdiagnostik 
wie  Röntgenverfahren 
oder  Computertomogra-
fie (CT) notwendig. 
Eine  Genehmigung  ist 
erforderlich,  wenn neue 
therapeutische  Verfah-
ren in der Nuklearmedi-
zin  oder  Strahlenthera-
pie  zum  Einsatz  kom-
men oder aber neue Ra-
diopharmaka  erprobt 
werden.  Die  jährlichen 
Anträge  haben  sich  in 
den  letzten  25  Jahren 
verzehnfacht. Ab 01. Ju-
li sollen die Anzeigever-
fahren  nun  nicht  mehr 
beim  BfS  eingereicht 
werden, sondern bei der 
„spezialisierten“  Ethik-
kommission,  die  beim 
Bundesinstitut  für  Arz-
neimittel  und  Medizin-
produkte  (BfArM)  ein-
gerichtet wurde. 

„Dabei sollen künftig auch 
Anzeigeverfahren  für 
Strahlenanwendungen  bei 
Minderjährigen  möglich 
sein, sofern die Dosis da-
bei  sechs  Millisievert 
(mSv) nicht übersteigt. Zu-
dem  wurde  die  Frist  für 
die  Bearbeitung  von  Ge-
nehmigungsverfahren  von 
132 auf 106 Tage verkürzt. 
Bei  Änderungsanträgen 
beträgt sie künftig 60 Ta-
ge. ...

Künftig können die Anträ-
ge für klinische Prüfungen 
von Arzneimitteln und Me-
dizinprodukten  mit  studi-
enbedingten  Strahlenan-
wendungen  alle  zentral 
über die betreffenden Por-
tale CTIS und DMIDS ein-
gereicht werden.“

15  bis  20  Beschäftigte 
seien  beim  BfS  in  der 
Abteilung medizinischer 
und  beruflicher  Strah-
lenschutz bisher mit den 
Anträgen betraut, darun-
ter  hauptsächlich Ärzte, 
die  die  Anträge  inhalt-
lich prüfen, sowie Juris-
ten, die die formale Prü-
fung  übernehmen.  Die 
Verlagerung  zur  Ethik-
kommission werde Res-
sourcen  für  die  immer 
komplexer  werdenden 
Genehmigungsverfahren 
freisetzen,  „… die neue 
Anwendungen  wie 
Flash-Therapien  oder 
neue  Radiopharmaka 
betreffen.“

Die  Bürokratie  bleibt 
uns  also  erhalten  und 
der  Zugang  für  Lobby-
arbeit  erleichtert.  Eine 
Stärkung des  verantwo-
tungsvollen  Umgangs 
mit  radiologischer  Dia-
gnostik sieht anders aus.

[Zitate]  Deutsches Ärz-
teblatt 14/25
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Über 900 Windenergiean-
lagen (WEA) drehen sich 
in  Thüringen,  zumindest 
wenn  sie  sich  nicht  im 
Zeitraum  der  Stromüber-
produktion oder Windflau-
te befinden. Nach Wikipe-
dia  [1]  können 922 Wind-
räder  in  Thüringen insge-
samt  2.182,3  Megawatt 
(MW) erzeugen, was in et-
wa  einem  AKW  mit  4 
Durchschnittsreaktoren 
entspräche. Der Leistungs-
bereich  der  Einzelanlagen 
variiert  von < 0,2 bis 6,2 
MW;  je  nach  Alter  und 
Bauhöhe.  Aktuell  laufen 
Genehmigungsverfahren 
für (weitere) 135. Je nach 
Region sollen nach einem 
Landesentwicklungsplan 
(LEP) in den kommenden 
7  Jahren  zwischen  1,7  % 
in Ostthüringen und 3,0 % 
in Nordthüringen der Flä-
che  als  Windvorrangge-
biete ausgewiesen werden; 
bis  2032  in  ganz  Thürin-
gen 2,2% (35.600 ha). [2] 
Nach dem Windenergiebe-
teiligungsgesetz  vom Juni 
2024 könnten die Kommu-
nen  einen  Anteil  von  0,2 
Ct/kWh  erhalten,  also  2 
€/MWh. Allerdings  erlan-
gen  betroffenen  Kommu-
nen  diese  Mini-Beteili-
gung lediglich für Neuan-
lagen,  die  zudem  im  2,5 
km-Umkreis  stehen  müs-
sen.  „Als betroffen im Sinne 
des Gesetzes gelten Standort-
gemeinden,  bei  denen  die 
Turmmitte  der  Windräder 
oder die PV-Freiflächenanla-
ge in einem Umkreis von 2,5 
Kilometern  zu  ihrem  Ge-
meindegebiet stehen.
Schneidet  dieser  Radius  das 
Gebiet mehrerer Kommunen, 
so ist der Betrag anteilig auf-
zuteilen. Jetzt liegt es mit an 
den Kommunen,  darauf  hin-
zuwirken,  dass  entsprechen-
de Vorrangflächen für Wind-

räder  und  PV-Anlagen  aus-
gewiesen werden und sie vor-
teilhafte  Verträge  mit  den 
Betreibern  aushandeln.“ [3]. 
Die  Kommunen  werden 
mit Einnahmen von 30 T€ 
pro  modernen,  d.h.  sehr 
hohen  Windrad  gelockt. 
Das schafft eine sehr hohe 
6  MW-Anlage  nur,  wenn 
sie  einen Auslastungsgrad 
von  28,5  % erreicht.  Der 
derzeitige  Durchschnitt 
pendelt  um  21%.  Dabei 
sind  Windräder  unter-
schiedlicher Höhe und Al-
ter  (die  ersten  wurden 
1993  errichtet)  berück-
sichtigt.  Neben Windflau-
ten  sorgen  Energieüber-
schuss  und  -engpässe  für 
Unwägbarkeiten  in  der 
„Erfolgsbilanz“.  Um  ans 
Geld zu kommen, müssen 
die  Kommunen  an  die 
Windrad-  (oder  PV-)  Be-
treiber  Abgabebescheide 
erlassen.  Der Bürger  geht 
individuell leer aus. 3 oder 
6  Windräder  der  neuen, 
höheren  Bauart  könnten 
beispielsweise  drei  typi-
schen  thüringischen  Dör-
fern  mit  in  Summe  600 
Haushalten eine gemeinsa-
me Einnahme von fast 90 
T€/a bzw. 180 T€ besche-
ren.  Die  anteilige  Auftei-
lung  aus  den  2,5  km-
Durchmessern  schiebt  der 
einen  Gemeinde  mehr  zu 
als  der anderen. Individu-
elle  Vergütung  würde  für 
einen  Haushalt  mit  3.000 
kWh/a lediglich eine Ein-
sparung von 0,2 Ct/kWh * 
3.000 kWh/a = 6 €/a brin-
gen.  Damit,  meinten  die 
Befürworter  des  Wind-
energiebeteiligungsgeset-
zes,  sei  die  kommunale 
Variante  effizienter.  In 
den  drei  Beispieldörfern 
wäre  allerdings  die  haus-
haltsbezogene  Entlastung 

deutlich höher anzusetzen. 
Die Abgabenaufteilung für 
drei neue Windräder könn-
te jeden Haushalt um 90 T 
€ / 600 = 150 € entlasten. 
Diese  individuelle  Zuord-
nung ermöglicht  ganz an-
dere  Dimensionen  von 
Bürgerbeteiligung  und 
-verständnis.  Stattdessen 
waren die Bürger bis zum 
15.09.2025 mit der Ausle-
gung  der  Vorranggebiete 
zur  Errichtung  und  z.T. 
Erweiterung  von  WEA 
konfrontiert. 
Die Einteilung des Landes 
in  vier  Planungsgebiete 
behindert  einen  einfachen 
Gesamtüberblick.  Nord- 
thüringen  hat  45  Gebiete 
mit  9.826  ha  vorgesehen; 
Süd-West-  und  Mittel-
Thüringen  sind  noch  of-
fen.
Für  Ostthüringen  waren 
zunächst  99  Prüfflächen 
vorgesehen.  Der  der  Öf-
fentlichkeit  zugängliche 
Entwurf  vom  04.06.25 
enthielt  nun  67  Prüfflä-
chen (7.430 ha),  die  alle-
samt als Vorranggebiet be-
nannt  werden.  Zuvor  ka-
men  von  99  nur  22  Flä-
chen (≈ 2.500 ha) für eine 
Windenergieerzeugung 
wirklich in Betracht.  Zum 
„Flächenausgleich“  wur-
den  dann  aber  weniger 
und sogar ungeeignete Ge-
biete herangezogen. 
Bis  zum  31.12.27  muss 
ein Großteil  der  Vorrang-
gebiete  ausgewiesen  wer-
den und bis 31.12.32 sol-
len 2,2 % des Landes Thü-
ringen  dann  komplett  der 
Windkraft  zur  Verfügung 
stehen.  Für  Ostthüringen 
bedeutet das ein „regiona-
les Teilflächengesamtziel“ 
von  6.632  ha  bzw.  8.106 
ha [4]. Demnach durfte es 
bei  den  geeigneten  2.500 
ha  nicht  bleiben.  Eine 
Zielverfehlung hat folgen-
de  Konsequenz:  „Sollte  es 
der  RPG Ostthüringen nicht 
gelingen,  ihr  über  das  Ziel 

5.2.7 Z LEP 2025 zugewiese-
ne  regionalisierte  Teilflä-
chenziel  bis  zum  jeweiligen 
Stichtag zu erreichen, so tritt 
ab  diesem  Zeitpunkt  gemäß 
dem neuen § 249 Abs. 7 S.1 
Nr.  1  BauGB  die  uneinge-
schränkte Privilegierung der 
Windenergienutzung in Kraft. 
Das  bedeutet,  dass  Wind-
energieanlagen  überall  dort 
genehmigt  werden  müssen, 
wo sie als privilegierte Vor-
haben  im  Außenbereich  zu-
lässig sind. Gleichzeitig kön-
nen dann gemäß § 249 Abs. 7 
S.  1 Nr. 2 BauGB Ziele der 
Raumordnung  Windenergie-
anlagen  nicht  mehr  entge-
gengehalten werden. Auch § 
99  Thüringer  Bauordnung 
bzgl.  Mindestabständen  von 
Windenergieanlagen  zu  zu-
lässigen  baulichen  Nutzun-
gen  zu  Wohnzwecken  ist 
dann nach § 249 Abs. 7 S. 2 
BauGB nicht mehr anzuwen-
den.“ [4] Was nach Erpres-
sung klingt,  ist  auch  eine 
solche. Statt Bürgerbeteili-
gung monetär,  gibt  es  sie 
bürokratisch  ohne  ernst-
hafte Berücksichtigung zu 
finden. Vorsorglich wurde 
hierfür  „überragendes  öf-
fentliches  Interesse“ ver-
ankert  (§2  EEG  2023). 
Über  10.000  Einwendun-
gen zu  den  Vorentwürfen 
führten im veröffentlichten 
Endergebnis  [5]  zu  mehr 
statt  weniger  Vorrangge-
bieten. Frustation und Ab-
lehnung  der  betroffenen-
Bevölkerung sind das  Er-
gebnis. 

 F. L.

[1]  Liste  von Windkraftanlagen 
in Thüringen Wikipedia 
[2]  www.mdr.de/nachrich-ten/ 
thueringen/windrad-ausbaugen-
ehmigung-100.html 
[3]  www.thueringerenergie.  de 
(TEAG)
[4]  „Aufstellung  eines  Sachli-
chen  Teilplans  „Windenergie 
und Sicherung des Kulturerbes“ 
Ostthüringen“,  Regionale  Pla-
nungsgemeinschaft  (RPG) Ostt-
hüringen  vom 04.06.2025 
[5] Prüfbögen für die einzelnen 
Vorranggebiete  „Windenergie“ 
(Stand: 04.06.2025) 
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Bergbaubedingte Radon-
belastungen  in  Innenräu-
me von Gebäuden begrün-
den  sich  i.d.R.  durch  zu 
nahe  Ablagerungen  von 
Abraumhalden,  die  radio-
aktive  Bestandteile   ent-
halten  oder/und  durch  zu 
nahe  unterirdische  Berg-
werksauffahrungen.  Sied-
lungen,  Orte,  aber  auch 
Städte  wie  Ronneburg  in 
Ostthüringen  oder  Schle-
ma  und  Schneeberg  im 
westsächsischen  Erzgebir-
ge wurden durch Uranerz-
abbau  stark  unterhöhlt. 
Nach  Einstellung  des 
Uranbergbaus  erhöhten 
sich  in  den  genannten 
Kommunen in bestimmten 
Bereichen  Radonwerte  in 
Gebäuden,  vorzugsweise 
in  Kellern.  Ein  Zusam-
menhang  mit  der  Einstel-
lung der Bewetterung wur-
de  in  dieser  Größenord-
nung  nicht  erwartet.  Die 
Abwetter während der Be-
triebszeiten  verursachten 
zuvor  in  den  betroffenen 
Siedlungsgebieten  eine 
Anhebung des atmosphäri-
schen  Radongehaltes,  der 
sich im Umfeld sogar auf 
Innenräume  radonstei-
gernd  auswirkte.  Generell 
stellte  die  Einstellung der 
Radonauswürfe  über  die 
Abwetterschächte  für  die 
Kommunen eine deutliche 
Entlastung  der  daraus  re-
sultierenden  Strahlendosis 
dar.  Jedoch  in  Bereichen 
mit unterirdischen oberflä-
chennahen Abbau trat eine 
„Gegenbewegung“  auf, 
die zunächst als natürliche 
geogene  Baugrundbelas-

tung der Gebäude abgetan 
wurde. 

Änderung  der  Belas-
tungskomponenten  im 
Sanierungsverlauf  um 
Ronneburg 
Mit den zeitlichen Verän-
derungen  der  bergbaube-
digten   Einflussgrößen 
durch  die  Uran-
bergbausanie-
rung  offenbarte 
sich,  dass  der 
geogene  Unter-
grund  als  allein 
verbliebene  Ra-
donquelle  nicht 
zu  halten  war. 
Die  Auswürfe 
der  Abwetter-
schächte  gingen 
sukzessive  zu-
rück,  nahe  Ab-
raumhalden  wurden  ver-
wahrt  oder  entfernt  und 
Schachtöffnungen  weitge-
hend  verschlossen.  Der 

Verbleib  der  abgeschlos-
senen Stollensysteme (SS) 
entfaltete  mit  Einstellung 
der  Be-  und  Entlüftung 
(Bewetterung)  und  je  ge-
ringer deren Abstände zur 
Erdoberfläche  lagen,  eine 
bis dahin nicht aufgetrete-
ne Radondynamik. Jahres-
zeitlich bedingt kam es zu 
stärkeren  Schwankungen 
des Radons an der Boden-
oberfläche,  die  sich  z.T. 
auf/in  Gebäude  übertru-
gen.  Tabelle  1  belegt  die 
verbleibenden  bergbaube-
dingten Belastungskompo-
nenten  im  Sanierungsver-
lauf. In Tabelle 2 sind die-

se  verbalen  Beschreibun-
gen mit Skalierungen von 
0 bis 5 untersetzt. Die gra-
fische Übertragung in Dia-

gramm  1  zeigt  aufsum-
miert  (unten),  dass  mit 
Rückgang  der  Wirksam-
keit  der  Komponenten 
Haldennähe  (HL)  und 
Auswurf  der  Bewetterung 
(W)  ein  Rückgang  der 
durchschnittlichen  Radon-
Innenraumkonzentrationen 
(oben) verbunden war. Al-
lerdings  nur,  wo ein  Ein-
fluss unterirdischer Stollen 
(SS)  unter  der  Bebauung 
ausgeschlossen  werden 
kann. Die genannten Kom-
munen  sind  mit  Gemar-
kungen  Bestandteil  des 
Ronneburger  Uran-Re-
viers,  Ronneburg  mit  ei-

nem  gewissen  Grad  an 
oberflächennahen Bergbau 
ist  der  einzige  Standort, 
wo  die  ∅-  Radonkonzen-
trationen  in  den  Kellern 
instabil  sind, was auf den 
Anstieg von Radonmobili-
tät schließen lässt. Der Ka-
tegorie  SS  käme  somit 
nach  Abschaltung  der 
Grubenlüfter  sogar  eine 
höhere (+) Skalierung zu.

Relationen der Radonbe-
lastung
Das  beschriebene  Phäno-
men der Zunahme von Ra-
donkonzentrationen  blieb 
in Ronneburg auf die Kel-
ler beschränkt. Messungen 
im  Wohnbereich  hatten 
gegenüber  1990  deutliche 
Verbesserungen aufzuwei-
sen. Der Referenzwert von 
300  Bq/m3  Raumluft  ist 
i.d.R.  ohne  großen  Auf-
wand  einhaltbar.  Anders 
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ist die Situation in Schnee-
berg und in Teilen Schle-
mas.  Der oberflächennahe 
Abbau  hatte  hier  ver-
gleichsweise eine viel grö-
ßere  Ausdehnung;  in 
Schneeberg  sogar  bis  in 
unmittelbare  Kellerberei-
che  der  Bebauung  (Alt-
bergbau).  Dadurch  poten-
zieren sich die Radon-Pro-
bleme. Zur Vollständigkeit 
sei  noch  angegeben,  dass 
es  bei  verbliebenen  Hal-
den in Wohnbaunähe trotz 
Abdeckung  ebenfalls  zu 
zeitweisen  deutlichen  Ra-
donüberschreitungen  in 
Innenräumen kommt. 
Im  Diagramm  2  wurde 
Ronneburg zum Vergleich 
zu Schneeberg (Stadtkern) 
eingefügt.  Sicher  ist  auch 
in  Ronneburg  ein  Unter-
schied  zwischen  natürli-
chem Auftrieb und Bewet-
terung  sichtbar,  aber  die 
Relationen sind in Schnee-
berg ungleich höher.
In Schlema führte der Ra-
donanstieg zur Wiederein-
führung  der  Bewetterung 
in Teilbereichen der Uran-
grube. In Schneeberg liegt 
der  aktive  Bergbau  Jahr-
zehnte  zurück,  so  dass 
Bedingungen  für  wirksa-
me  Bewetterung  erst  ge-
schaffen  werden  müssten 
und zudem auf Grund des 
unüberschaubaren  Alt-
bergbaus in der Wirksam-
keit  mehr  als  fraglich  er-
schienen.
Während  in  Ronneburg 
die  Kellerbelastungen  im 
bewetterten Zustand 17 % 
der  Messwerte  über  den 
Referenzwert lagen, waren 
es  in  Schlema  25  %.  (in 
Schneeberg  verbleiben 
vermutlich 75 %). 
Im  nicht  bewetterten  Zu-
stand  stiegen  die  Über-
schreitungen auf  30 % in 
Ronneburg  an (für  Schle-
ma  liegen  keine  Werte 
vor) und Schneeberg liegt 
bei  90 %. Die Relationen 

der  Überschreitungen  un-
terscheiden  sich.  Spitzen-
werte im fünfstelligen Be-
reich  sind  in  Ronneburg 
selten  und  lediglich  ein 
Drittel  der  Überschreitun-
gen sind vierstellig.  Ganz 
anders  die  Situation  in 
Schneeberg.  Etwa  90% 
der  Messstellen  sind  von 
Referenzwertüberschrei-
tung betroffen. Mindestens 
die Hälfte aller Kellerräu-
men erreichen fünfstellige 
Radonwerte. Infolge kurz-
er  Wegbarkeiten  und  ho-
her  Radonexhalationen 
wirken  die  Zerfallszeiten 
des  Radons  wenig  dämp-
fend,  so  dass  sich  hohe 
Konzentrationen  einstel-
len.

Die  Radonsituation  in 
Schneeberg
Das BfS-  24  h  Screening 
von  1991  ergab  nur  für 
Randbereiche  der  Bebau-
ung  in  Schneeberg  unbe-

lastete  Gebäude.  Der 
Großteil  der  Häuser  ist 
sehr  hohen  Radoneinträ-
gen  ausgesetzt.  Die  Ver-
teilung  der  Belastung  ge-
staltet  sich  in  etwa  wie 
folgt:  

Etwa 50 % unterliegen ei-
nem direkten Einfluss des 
Grubengebäudes. 
Die  flächendeckende  Be-
lastung  wollte  man  zwi-
schen  1995-2006  mittels 
des  Projektes  „natürliche 
Bewetterung“ verbessern: 
„Ständige  Messungen  in 
ca. 68 Gebäuden, gezielte 
Messreihen an Punkten im 
Grubenraum und an Wet-
teröffnungen,  Erfassung 
der Bodenradonkonzentra-
tion  an  12  Messpunkten 
sowie  Durchführung  von 
Winter-  und  Sommerbe-
wetterungsversuchen, 
bergmännische  Arbeiten 
zur Realisierung der Wet-
terwege“ [2]  Im wesentli-
chen erreichte man umfas-
sende  Kenntnisse  betreffs 
der  Wettergänge  in  der 
Grube ohne Verbesserung 
der Lage selbst.
Der  direkte  Einfluss  der 
Gruben in Schneeberg be-
gründet eine wettertechni-
schen  Beeinflussung  der 
bergbaubedingten  Radon-
quelle,  um  die  belasteten 
Grubenwetter  für  die  Be-
bauung  weitgehend  zu 
verhindern und um so flä-
chenhaft  zur  Senkung der 
Radonkonzentration  in 
den Häusern zu gelangen. 
Das  erfordert  einerseits 
Unterdruckbewetterung 
der Gruben und eine wirk-
same Flexibilität  der  Ein-
flussnahme  auf  Richtung 
und  Menge  der  Luftströ-
mungen  (bergmännisch 
„Wetter“).  Jahreszeitliche 
und  tageswetterabhängige 
Luftdruck-  und  Tempera-
turänderungen  beeinflus-
sen den Gang der unterir-
dischen  Luftströmungen 
(Abbildung  1).   Die  Er-
kenntnisse und umfangrei-
chen Messdaten flossen in 
das  „zentrale  Wetterpro-
jekt Schneeberg“ ein (Pro-
jetplanungen  ab  2017, 
Projektstart  2019 und seit 
2021  Projektausbau-Pha-

sen I). Bereits 2009 wurde 
das  Messnetz  auf  100 
Häuser  ausgedehnt.  Mo-
natliche  Wechsel  der  De-
tektoren  sollten  Auf-
schluss  auf  die  gesamte 
Bebauung (etwa 2.700 Ge-
bäude)  hochgerechnet  er-
geben. Inzwischen ist man 
auf  zeitauflösende  Mes-
sungen  in  den  Kellern 
übergegangen, was zu viel 
besserer  Kontrolle  der 
Wirksamkeit  des  im Auf-
bau  befindlichen  techni-
schen Wettersystems führ-
te. Dadurch wird es mög-
lich, schrittweise die ange-
strebte  Lösung  zu  errei-
chen,  die  möglichst  über 
den  bisherigen  Ergebnis-
sen  (Diagramm  2)  liegen 
sollte.  Die  Ansätze  dazu 
sind sehr komplex und an 
dieser Stelle allgemeinver-
ständlich nur begrenzt dar-
stellbar.  Wichtig  war  der 
Erkenntnisgewinn  aus  ei-
nem vorangegangenen  lo-
kalen Bewetterungobjekt.

Das lokale Wetterprojekt 
„Kirchplatz  –  St.  Wolf-
gangskirche“  (2009-2012 
ff).   brachte Aufklärungen 
über  wirksame  Druckdif-

ferenzen  und  Lüfterleis-
tungen,  Wetternetzberech-
nungen,  Umfang  mögli-
cher  Radonreduzierungen 
in Bebauungen mit  direk-
ten, indirekten und vermu-
teten  Zugang  zu  Gruben 
u.a.  Das  ermöglichte  die 
sinnvolle Planung des spä-
teren  Großprojektes.  Die 
lokale  Bewetterungslö-
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sung funktionierte: „... der 
Unterdruck  bewirkt  nach-
weislich eine grubenwärts 
gerichtete  Radonmigrati-
on,  die  Radonsituation 
konnte  in  einem  erhebli-
chen  Teil  der  Häuser 
spürbar  verbessert  wer-
den. ... Die Erzeugung ei-
nes  Unterdrucks  in  der 
Grube  ist  ein  erfolgver-
sprechender  Lösungsan-
satz zur Beherrschung der 
Radonsituation in gruben-
beeinflussten  Häusern.“ 
[2]

Das  zentrale  „Wetter-
projekt“ Schneeberg
Der Kartenauszug umreist 
als Phase I des Wetterpro-
jektes das Kernstadtgebiet. 

Die  Stollen  erhielten  an 
prägnanten Stellen Wetter-
türen  zur  Luftstromsteue-
rung  oder  einen  Ver-
schluss  mit  Wettersperren 
zur Schaffung von Wetter-
scheiden (z.T.  mit  Umge-

hungsmöglichkeit).  Venti-
latoren zur Absaugung der 
Grubenluft  im  Leistungs-
bereich ab 11 m3/s je Lüf-
ter,  die  in  mehreren  Lüf-
tungsstationen  bis  fast  40 
m3/s  aus  dem  Grubenge-
bäude absaugen können.
Schneebergs Häuser unter-
teilte  man  in  vier  Belas-
tungskategorien,  je  nach 
nachgewiesener,  vermute-
ter,  potenziell  möglicher 
oder  nicht  vorhandener 

Beeinflussung  durch  die 
lokale  Grubenbewette-
rung.  Ohne  direkten  Gru-
beneinfluss  sind  etwa  47 
% der Häuser. Denen ord-
nete  man  niedrigere  Ra-
donkonzentrationen  zu, 
die dem eigentlichen geo-
genen Untergrund entspre-
chen. 53% unterliegen ho-
hen  Belastungen  durch 

mehr  oder  weniger  direk-
ten Grubenanschluss. Hier 
waren durch lokale Unter-
druckbewetterungen  Re-
duzierungen  von  13  -  99 
% erreicht  worden  (∅  62 
%).  Dabei  konnte  nach 
Diagramm  2  der  Anteil 
von  Häusern  über  1.000 
Bq/m3 etwa um die Hälfte 
durch  Bewetterung  unter 
500  Bq/m3 gebracht  wer-
den;  60%  unter  1.000 
Bq/m3. Die Frage war nun, 
welche  Radonabsenkun-
gen  durch  eine  zentrale 
Unterdruckbewetterung 
großflächig erzielbar sind. 
Hierzu wurden zwei Teil-
gebiete gebildet. 2021 be-
gann der Ausbau des Teil-
gebietes  Stadtberg,  dem 
das  Teilgebiet  Neustädtel 
folgen soll. Als Hauptwet-
tersohle  fungiert  der  mit-
telalterliche  Fürstenstol-
len, was einen hohen Auf-
wand  an  bergtechnischen 
Arbeiten  erfordert.  Für 

Befahrung und Lufteinzug 
wurden  und  werden  neue 
Schächte errichtet oder al-
te fitt gemacht. Als Stand-
ort  kommen  vor  allen 
Randlagen  in  Frage,  um 
die Bewetterung möglichst 
breitgefächert aufzufahren. 
Durch gezielte Anordnung 
von ausgewählten Ventila-
torenstandorten  mit  meh-
reren  Wetterscheiden  und 
die  Ausbildung  von  Wet-
terwegen  mit  möglichen 
Richtungsänderungen wird 
ein  System in  der  Fläche 
aufgebaut. Die radonhalti-
ge Luft wird über Kamin-
röhren  in  etwa  5  -  10  m 
über dem Erdboden ausge-
blasen. Zum Zeitpunkt der 
Begehung  des  kirchlichen 
Umweltkreises  am 
08.05.2025 betrug die Ra-
donkonzentration im Fürs-
tenstollen  2.000  Bq/m3, 
die  Gammastrahlung  lag 
bei  370  nSv/h  (etwa  das 
dreifache  der  normalen 
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Strahlung an der  Oberflä-
che).  Alles  in  allem  eine 
als nicht hoch einzuschät-
zende  Schacht-Belastung. 
Das  ändert  sich  dann  na-
türlich  in  den engen,  und 
nicht  zwangsbelüfteten 
Kellerräumen,  wohin  das 
Radon  ohne  den  Unter-
druckabzug massiv aus der 
Grube  gelangt.  Spitzen-
werte  bis  115.000  Bq/m3 

wurden dort  ja  gemessen. 
Grob  umrissen  kommt  es 
darauf  an,  homogene Un-
terdruckverhältnisse  zu 
halten, die auf wechselnde 
Radonmengen  und  -strö-
me  reagieren  können  und 
mit  den  Belastungen  in 
den  Kellern  der  Häuser 
„kommunizieren“.  Was 
einfach klingt,  ist  nur mit 
viel  Aufwand  zu  errei-
chen.  Die  Projektverant-
wortlichen sehen aber kei-
ne  anderen  Alternativen, 
die  untragbaren  Belas-
tungssituationen  der  Be-
bauung  zu  ändern.  „Die 
flächenhafte  Erzeugung 
eines  ausreichenden  Un-
terdrucks in der Grube ist 
als  ursachenorientierter 
Lösungsansatz  als  einzige 
geeignet,  das  gruben-
bedingte  Radonproblem 
mit vertretbarem Aufwand 
und überschaubaren Risi-
ken zu lösen.“ [3] Das ruft 
natürlich  die  Kosten  auf 
den Plan.

Kostenvergleich  zentrale 
und dezentrale Radonre-
duzierung
Unter  dezentral  ist  hier 
nicht  die  geschilderte  lo-
kale  Bewetterung  zu  ver-
stehen, die sich auf Haus-
gruppen oder Straßenzüge 
bezog,  sondern  es  betrifft 
die individuelle Einzelfall-
lösung  jedes  Hauses.  Die 
(inoffizielle)  Kostenschät-
zung  beläuft  sich  für 
Schneeberg auf im Schnitt 
100 T€ je  Gebäude (80% 
Investition,  20%  Betrieb 
und Wartung). 
Die laufende zentrale  Lö-
sung ist bis 2029 für Pro-
jektplanung  und  -umset-
zung  und  -betrieb  mit  30 
Mio. € veranschlagt. 
53%  der  Wohnhäuser 
müssten  umfassende  de-
zentrale  Lösungen  schaf-
fen: 0,53 x 2.700 Objekte 
x 100 T€ = 143 Mio. €.
Setzt  man  allerdings  nur 
10 T€ pro Haus an,  wäre 
der Aufwand 14,3 Mio. €. 
Die  Spanne  wird  in  der 
Praxis sehr breit  sein und 
vom  baulichen  Aufwand 
abhängen.  Zu  beachten 
wäre auch der verbleiben-
de  Aufwand  für  die  Ob-
jekte, die kein akzeptables 
Ergebnis bei zentraler Be-
wetterung erreichen. Nach 
bisheriger  Einschätzung 
wiederum etwa die Hälfte, 
so  dass  rund  700  Häuser 
zusätzlich  nachrüsten 

müssten.  Die  einzig  der-
zeit  wirklich  zuzuordnen-
de Kostenkomponente lei-
tet  sich  aus  dem  veran-
schlagten  30  Mio.  €  für 
die etwa 1.400 beeinfluss-
baren Objekte mit ca. 21,5 
T€  je  Gebäude  ab.  Jedes 
Objekt  darüber  reduziert 
diesen Betrag. Er erscheint 
hoch,  ist  aber  für  die  au-
ßergewöhnliche  Situation 
und  Ewigkeitsaufgabe  in 
Schneeberg keinesfalls un-
angemessen. 

Zusammenfassung
Oberflächennaher Bergbau 
wirkt sich mit Einstellung 
der  Grubenbewetterung 
negativ  auf  die  Radonex-
halationen an der Oberflä-
che aus, was bei vorhande-
nen Wohnbebauungen mit 
undichten  Bodenplatten 
zur  Anhebung  der  Innen-
raum-Radonkonzentratio-
nen  führt.  Entscheidend 
sind die Bedingungen der 
Wegsamkeit  des  Radons, 
insbesondere  Entfernung 
und  Barrieren.  Je   tiefer 
die  Radonquelle  und  je 
langsamer die Ausbreitung 
des Radongases vonstatten 
geht,  desto  weniger 
kommt  infolge  der  radio-
aktiven  Zerfallszeit  von 
3,15  Tagen  an  der  Ober-
fläche an. Da dieser Effekt 
in Schneeberg weitgehend 
nicht  eintritt,  ist  die  zen-
trale  Unterdruckbewette-

rung  eine  sinnvolle 
Alternative.  Solche 
zentralen  Lösungen 
bleiben  auf  gruben-
nahe  Standorte  be-
grenzt.  Insofern  ist 
das  Wetterprojekt 
Schneeberg  mit  ei-
nem  Alleinstel-
lungsmerkmal  ver-
sehen. Es wird den-
noch dazu beitragen, 
von  der  hilflosen 
„Kopf in den Sand“- 
Strategie  vieler 
Kommunen, die von 

erhöhten  und  hohen  Ra-
don-Innenraumkonzentra-
tionen betroffen sind, weg-
zukommen.  Denn  es  ist 
ein  Ansporn  für  lösungs-
orientiertes  Handeln. 
Wenn es gelingt, derartige 
Extremstandorte  erfolg-
reich  zu  entlasten,  sollte 
der  ungleich  geringere 
Aufwand  für  Radonredu-
zierung in den zahlreichen 
Orten  Sachsens  und  Thü-
ringens  mit  und  ohne 
Bergbauvergangenheit viel 
konsequenter  angegangen 
werden.  Allein  schon  im 
Interesse  eines  gesunden 
Raumklimas  (vgl.  Beitrag 
in Strahlentelex Nr. 17, S. 
9-13).
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Die  Verhandlungen  für 
ein globales  Plastikmüll-
Abkommen in  Genf  sind   
gescheitert.  Die  Delegier-
ten  aus  184  Staaten  ver-
suchten  im  August  2025, 
einen Vertrag zur Beendi-
gung  der  Plastikver-
schmutzung abzuschließen 
und  ein  weiteres  Anstei-
gen der Kunststoffproduk-
tion zu verhindern. 

Prognosen  sehen  in  15 
Jahren eine Verdoppelung 
des  gegenwärtigen  Plasti-
kaufkommens.  Fast  die 
Hälfte  der  z.Z.  über  400 
Mio.  Tonnen  (t) 
weltweit  produ-
zierter  Plastik  be-
trifft  Verpackun-
gen   aller  Art. 
Diese bringen auf 
Grund  der  gerin-
gen  Recyclingrate 
den  massivsten 
Beitrag  der  Um-
weltbelastung.  Je 
nach  statistischer 
Quelle  landen  22 
bis  32%  in  der 
Umwelt. Verbren-
nung  (14  %)  und  Recy-
cling (9-14%) machen we-
niger als ein Drittel aus.
Deutschland ist immerhin, 
was Produktion und Abfall 
betrifft  mit  etwa  5% 
„Weltmarktanteil“  dabei, 
wobei  die  Abfallbeseiti-
gung  zumindest  im  welt-
weiten  Vergleich  positiv 
ausfällt. 2023 lag hier der 
Verpackungsmüll  bei 
59%.  Insgesamt  werden 
60,4% recycelt und 39,3% 
verbrannt;  das  ergäbe  0,3 
% Abfall (?) [1].

Bei  den  verschiedenen 
Plastikproduktionen sollen 
bis zu 16.000 Chemikalien 
Verwendung  finden,  die 

ein nicht zu definierendes 
Gefährdungsspektrum ent-
falten,  da  im  Gebrauchs-
verlauf  um 1.500 aus  der 
Plastik  freigesetzt  werden 
können.  Wirkmechanis-
men auf Umwelt und Ge-
sundheit  sind ungenügend 
einschätzbar.  Am  ehesten 
untersucht  wurden  per- 
und  polyfluorierte  Alkyl-
substanzen  (PFAS).  Von 
den PFAS gibt es mehr als 
4.500  Vertreter,  die  nur 
schwer  beziehungsweise 
gar nicht abgebaut werden 
und die sich im Menschen 
anreichern  können.  „Ein-

zelne  PFAS  können  die 
menschliche  Gesundheit 
negativ  beeinflussen,  wie 
es in einem Gutachten des 
Sachverständigenrats  für 
Umweltfragen (SRU) heißt 
(11).  Dem  Bundesinstitut 
für Risikobewertung (BfR) 
zufolge  gibt  es  Hinweise 
auf  einen  Zusammenhang 
zwischen  Konzentrationen 
bestimmter PFAS im Blut-
serum und  möglichen  ge-
sundheitlich  relevanten 
Veränderungen, wie gerin-
gere  Antikörperbildung 
nach  Impfungen  bei  Kin-
dern (12). Der Zusammen-
hang einer Exposition ge-
genüber bestimmten PFAS 
mit einem erhöhten Krebs-
risiko  lasse  sich  jedoch 

zurzeit nicht eindeutig be-
legen.  Prinzipiell  weist 
das  BfR  darauf  hin,  dass 
das gesundheitsschädigen-
de  Risiko  einer  Substanz 
von  der  Menge  abhängt, 
der  Menschen  ausgesetzt 
sind, sowie von der Dauer 
der  Exposition….  Immer 
mehr  Studien  zeugen  von 
Mikro- und Nanoplastik in 
menschlichen  Organen. 
Mögliche  Folgen  sind 
Schlaganfälle, Herzinfark-
te  und  Diabetes-Erkran-
kungen. Doch die Evidenz 
ist begrenzt und Forschen-
de zweifeln aktuelle Studi-
energebnisse an.“[2]
Mikroplastikpartikel  sind 
zwischen 1 µm und 5 mm 
eingeordnet;  Nanoplastik 
demzufolge  unter  1  µm. 

Letztere  finden  nachweis-
lich den Weg in Blutbah-
nen  und  Gehirn  von  Tier 
und Mensch. Das BfR de-
klariert  vorsichtiger: 
„Hier  reicht  die  Evidenz-
lage (Beweislage)  nicht 
aus, um eine Aussage zum 
Gesundheitsrisiko  treffen 
zu können“ [2]. Die Nach-
weismethoden  sind  noch 
zu störanfällig, von Mate-
rialverschleppung  bis  hin 
zu  Verwechslungsgefahr 
zwischen Plastik und Fett-
säuren.  Dennoch  sehen 
Studien  nachweisbare 
Veränderungen  durch 
Plastik  bei  antimikrobiel-
len Resistenzen oder enzy-
matischen  Proteinaktivitä-
ten als gegeben an. 

77 Mio. Tonnen derzeitige 
Umweltbelastung sind ein-
fach  zu  viel.  Demzufolge 
ist  neben der  von der  In-
dustrie  forcierten  Recy-
clinglinie insbesondere der 
enorm  ansteigende  Trend 
der Produktionsmengen zu 
reduzieren. Zumal europä-
ische  Recyclinganlagen 
gegenüber  chinesischer 
Primärplastik  nicht  mehr 
marktfähig sind und sogar 
einige stillgelegt wurden.
Die Umweltbelastung ver-
ursacht in Natur und Land-
schaft  Folgeschäden.  Ins-
besondere  betroffen  sind 
die aquatischen Lebensbe-
reiche, aber auch die nor-
male  „Landluft“  ist  mit 
Plastikpartikeln  durch-
drungen.  Schlagzeilen 

vom  „Müll  im Blut“ 
finden  ihren  Weg 
selbst  auf  die  Seiten 
der sogenannten Qua-
litätspresse  [3].  Blut-
reinigung  für  Hypo-
chonder  des  Geld-
adels  werden  schon 
öfter  praktiziert  und 
in den USA vertreibt 
ein bekannter Langle-
bigkeits-Unternehmer 
[4] anwendungs-
freundliche  Bluttests 
zur  Selbstkontrolle. 

Das darf nicht die Lösung 
sein!  Alleinige  Produkti-
onsgrenzen in der EU wer-
den wenig helfen.
F. L.

[1]  Plastikmüll Statistiken in 
Deutschland,  weltweit  und 
im Meer (2023) aktivbewuss-
t.de
[2]  Martin, Mirjam; Schulze, 
Anne-Kristi „Mikro- und Na-
noplastik in unseren Körpern: 
Viele  Hinweise,  wenig Wis-
sen“ Ärzteblatt 16/25 
[3]  Frankfurter  Allgemeine 
Sonntagszeitung  Nr.  26  v. 
29.06.25, S. 50
[4]  Bryan  Johnson  (Unter-
nehmer) – Wikipedia 

8

Aktuelles Umweltthema 

Plastikbelastungen ohne Ende

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bryan_Johnson_(Unternehmer)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bryan_Johnson_(Unternehmer)
https://aktivbewusst.de/plastikmuell-statistiken-deutschland-weltweit/#t-1693805144741
https://aktivbewusst.de/plastikmuell-statistiken-deutschland-weltweit/#t-1693805144741
https://aktivbewusst.de/plastikmuell-statistiken-deutschland-weltweit/#t-1693805144741
https://www.aerzteblatt.de/archiv/mikro-und-nanoplastik-in-unseren-koerpern-viele-hinweise-wenig-wissen-9961ffb5-5e0f-4321-a631-7d067db83e99?tabId=literature#lit12
https://www.aerzteblatt.de/archiv/mikro-und-nanoplastik-in-unseren-koerpern-viele-hinweise-wenig-wissen-9961ffb5-5e0f-4321-a631-7d067db83e99?tabId=literature#lit11


Heft-Nr. 18 vom 15.12.2025                                   Ronneburger Strahlentelex                                         Ausgabe 04/2025  

Am Beispiel  der  Uranerzaufbereitungsanlage  Fel-
dioara  sollen die Schwierigkeiten der Informationsbe-
schaffung  und  der  Sachstand  des  mangelhaften  Um-
gangs mit  den Uranbergbau-Altlasten aufgezeigt  wer-
den.

In der Gemeinde Rotbav (Rotbach) 30 km vor Brasov 
(Kronstadt; 280 TEW) befindet sich die von 1975 bis 
2016 betriebene Uranerzaufbereitungsanlage Feldioara 
point. Bis auf vermutlich zwei oder drei kleinere Anla-
gen für den Uranabbau vor 1975 gelangten seit dem die 
gesamten in Rumänien gewonnenen Uranerze nach Fel-
dioara. 
Heutiger Eigentümer der Anlage ist  die National Urani-
um Company SA (CNU), die als insolvente staatliche 
Aktiengesellschaft  in  einer  Tochtergesellschaft  des 
staatlichen  Nuklearunternehmens  Nuclearelectrica  SA 
„aufgefangen“ wurde.

Endlagerung der Aufbereitungsrückstände
Die Abfallschlämme der Erzaufbereitung wurden in 600 
m entfernte Absetzbecken geleitet. Die Kontrollbehörde 
beschreibt  die  Absetztechnologie  recht  idyllisch  wie 
folgt: „Der einzigartige See, der zu beiden Seiten von Wald 
umgeben ist. An dessen Damm die Zufahrtsstraße zur Indus-
trieplattform Feldioara vorbeiführt, befindet sich der Indus-
triewasserteich Cetățuia I. Der größte See im 2er-Paar, mit 
dem größten Schlamm und durch 2 innere Dämme unterteilt, 
ist  der Absetzbecken (Schlamm) Cetățuia II.  Die 2 inneren 
Dämme  trennen  die  3  Kompartimente,  die  als  Festung  II 

Kompartiment 1 (es ist das größte hinter dem Hauptdamm), 
Festung II Kompartiment 2 (es ist das mittlere der 2 derzeit 
in  Betrieb befindlichen Dämme) und Festung II  Komparti-
ment 3 (es ist das kleinste, das sich flussaufwärts in Richtung 
des Teiches von Festung I befindet und eine Reservespeicher-
kapazität darstellt) bezeichnet werden. bisher nicht verwen-
det). Der kleinste Teich im Zweierpaar, der vollständig von 
Wasser  bedeckt  ist,  ist  der  Absetzteich  namens  Mittelzop." 
(Antwort 39, CNCAN, 2023)“ [1] Die Idylle aus der Ferne 
kann  bestätigt  werden  (Foto).  Das  der  Schein  trügt, 
zeigt das Foto der Folgeseite, wo die Verlandung der 
Tailings sichtbar wird. Wir haben versucht die beschrie-
benen Becken in der Abbildung zuzuordnen. Im einzel-
nen konnte ermittelt werden:

Detailbeschreibung der „Teichlandschaft“

Cetatuia II Teich 
Die Cetatuia II diente zur Ablagerung der radioaktiven 
Abraumstoffen  und  zu  deren  Endlagerverbleib.  Auf-
grund der  hohen Investitionskosten  für  die  Isolierung 
der betroffenen Flächen  wurde das Becken in 3 Teilen 
gebaut.  Der  gegenwärtige  Zustand  dieses  Teiches  ist 
wie folgt: Der erste Teil von Cetatuiat II befindet sich 
derzeit in einem Schließungsprozess und beinhaltet  et-
wa  4.500.000 Tonnen Abraum,  die  Gesamtoberfläche 
dieses ersten Teils beträgt 368.000 m2. Durch den Ver-
schluss des Teiches wird er in ein Endlager umgewan-
delt,  sofern die  Verschlusslösung die  gesetzlichen Si-
cherheitsanforderungen erfüllt. Die Fotos zeigen starke 
„Verlandungen“, also frei liegende Tailings. Die Anga-
ben der Kontrollbehörde, dass stets Wasserüberdeckung 
gewährleistet werden kann, ist nicht mehr zutreffend.
Cetatuiat II zweiter Teil 
Der zweite Teil des Teiches Cetatuia II wurde im Okto-
ber 2001 nach Abschluss komplexer Isolierungsarbeiten 
in Betrieb genommen. Die Entlagekrapazität  wird auf 
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880.000 Tonnen Abraum auf einer Fläche von 133.000 
m2 geschätzt; 
Cetatuia II dritter Teil 
Der dritte Teil des Teiches Cetatuia II, der sich oberhalb 
der  beiden  anderen  Teile  des  Cetatuia-Tals  befindet, 
sollte  nach  2011 in  Betrieb  genommen werden,  nach 
der Schließung des zweiten Teils des Teiches Cetatuia 
II.
Teich Mittelzop 
Der Teich Mittelzop dient der endgültigen Abscheidung 
von Feinabfällen, die den Zufluss aus dem Teichwasser 
von Cetatuia erhalten. Dieser Teich wurde 1978 in Be-
trieb genommen, zeitgleich mit dem Teich Cetatuia und 
der Mühlenanlage (Erzaufbereitungsanlage). Das Volu-
men beträgt ca. 300.000 m3 auf einer Fläche von 87.000 
m2. Der Damm dieses Teiches hat eine Höhe von 5 m. 
Aus dem Teich wird das klare Wasser in die Dekonta-
minationsanlage gepumpt (wo die restlichen Uranspu-
ren entfernt werden sollen) und dann in den Fluss Olt. 
Restkonzentrationen sind nicht öffentlich bekannt.

Isolationssystem
Standpunkt  der  Nationalen  Kontrollkommission  (CN-
CAN)  hierzu:  Der  Standort  und  das  Isolationssystem 
wurden  unter  Berücksichtigung  der  1975  erlassenen 

"Nationalen  Sicherheitsnor-
men  für  geologische  For-
schung,  Abbau  und  Aufbe-
reitung radioaktiver Rohstof-
fe" realisiert. Die geographi-
schen  Kriterien  waren  das 
Vorhandensein  einer  Tonab-
lagerung in dem Gebiet, was 
die  Möglichkeiten  für  eine 
gute Isolierung erhöht, sowie 
das  Vorhandensein  des  na-
türlichen  Tals  von  Cetatuia, 
das für den Bau eines langen 
und  stabilen  Teiches  geeig-
net  ist.  Die  2  Absetzbecken 

heißen Cetatuia II und Mittelzop.

Verwahrung der Tailings
„Es wird analysiert, ob es wirtschaftlich rentabel ist, die Ab-
raumhalden aus dem Teich Cetățuia II Compartment 1 auf 
dem technologischen Fluss  aus Feldioara zum Zwecke der 
fortgeschrittenen Metallgewinnung umzuwälzen. Die gleiche 
Aufbereitungsmethode für Abraume wie bei der Wismut AG 
in Deutschland wird nicht angewendet, da die Rückstände in 
den Feldioara-Teichen aus Erzen in Rumänien stammen, die 
im Gegensatz zu denen in Deutschland einen deutlich gerin-
geren Sulfidgehalt aufweisen und daher ein wesentlich gerin-
geres Potenzial haben, das Grundwasser zu beeinträchtigen - 
da es keine Säure erzeugt.“  [2]
Mit anderen Worten: Die Tailings werden nicht entwäs-
sert; in wie weit eine Abdichtung in den GW-Berreich 
vorliegt,  ist  nicht  geklärt.  Eventuelle  Restgehalte  an 
Uran dienen als Argument, eine Sanierung des Areals 
vor sich herzuschieben.

Fragen  nach  Schichthöhen  der  Teiche  und  Beschi-
ckungsmengen in  Zeitabschnitten und gesamt wurden 
mit dem Hinweis auf den Eigentümer sowie Datenge-
heimhaltung nicht oder allgemein beantwortet.

Im Beitrag Strahlentelex Nr. 17  wurden diese Schwie-
rigkeiten  schon  benannt  und  darauf  verwiesen,  dass 

rund 5,7 Mio t  Erzschlamm 
eingelagert  wurden.  Die  zur 
Verwahrung  von  der  Kon-
trollbehörde CNCAN bereits 
2005  erlassenen  Normen 
werden  nicht  umgesetzt:  "In 
Übereinstimmung mit den  neu-
en Normen der CNCAN, hat die 
Niederlassung  Feldioara  neue 
Sicherheitsmaßnahmen  für  die 
Entsorgung radioaktiver Abfälle 
beschlossen: 

–  Das  gesamte  Areal  um  die 
neuen  und  alten  Lagerflächen 
für  radioaktive  Abfälle  wurde 
mit einem Drahtzaun umgeben, 
um den  Zugang  der  Menschen 
zu  verhindern.    -  Die  Umge-
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bung radiologisch überwacht wird und im Pflanzenlabor Bo-
den-  und  Grundwasserproben  entnommen  und  analysiert 
werden. 
– Um die Migration von Radionukliden um den Lagerbereich 
herum zu vermeiden, werden die eingelagerten radioaktiven 
Abfälle verdichtet und mit einer 10 cm dicken Tonschicht be-
deckt  (gemäß den  Verfahren  "Lokalisierung und Lagerung 
von  schwach  radioaktiven  Abfällen"  und  "Konditionierung 
von radioaktiven Abfällen, die leicht mit dem Wind entfernt 
werden können")".[3]
Betreffs einer Sanierungsgestaltung existiert ein Regie-
rungsbeschluss  aus  dem  Jahre  2004  (Reg.Nr. 
1846/28.10.2004)  zur  Genehmigung  von  Erhaltung, 
Schließung, Überwachung und Dokumentation einiger 
Bergwerke, u.a. eben auch zum Tailingbecken Cetatuia 
II:  „Die  Schließung  und  Begrünung  des  Teiches 
Cetățuia II – Das Kompartiment I umfasst neben den 
technischen und technologischen Programmen auch ein 
Programm zur  ökologischen   Rekonstruktion  und  zur 
Verhinderung der Umweltzerstörung.“[6]

Dem steht die Aussage der Behörde CNCAN von 2023 
gegenüber:  „Die  Stilllegung  (Schließung  und  Begrünung) 
der Absetzbecken in Feldioara ist nicht geplant, mit Ausnah-
me des Fachs 1 des Teiches Cetățuia II, da nicht geplant ist, 
in unmittelbarer Zukunft die Aktivitäten im nuklearen Bereich 
einzustellen,  die  auf  der  Industrieplattform  in  Feldioara, 
Kreis Brașov, durchgeführt werden.“ [7]

Umweltüberwachung der Anlage Feldioara
Überwachungsindikatoren hat die staatliche Kontrollbe-
hörde „Nationale Kommission für die Kontrolle nuklea-
rer  Aktivitäten  (CNCAN)“  festgelegt.  Verantwortlich 
für  die  Durchführung  des  Monitorings  ist  Feldioara 
Uranium Concentrate Processing Plant S.R.L. (F.P.C.U. 
Feldioara S.R.L.) als jetziger Eigentümer der Aufberei-
tunganlage, die sie zur Wiederaufbereitung von Brenn-
stäben nutzt bzw. nutzen will. Auch die National Urani-
um Company S.A. – Feldioara Work Point  (CNU) ist 
dort zu Gange, da eine Perspektive für künftige Erzauf-
bereitung gesehen wird.  CNU ist  auch Deponieeigner 
der Tailings. Als Verantwortlicher für Finanzierung und 
Umsetzung des Überwachungsprogrammes tritt aber al-
lein die F.P.C.U. auf. Die Kontrollbehörde CNCAN be-
schreibt das Monitoring wie folgt: „Das komplexe radio-
logische Überwachungsprogramm sowie andere nicht-radio-
logische Parameter und Indikatoren, die in Feldioara imple-
mentiert werden, gewährleisten eine komplexe Überwachung 
sowohl der Kontrollbereiche auf der Industrieplattform Fel-
dioara als auch der überwachten Bereiche, die an die Platt-
form in einem Umkreis von mindestens 8 km angrenzen, so 
dass mit Sicherheit gesagt werden kann, dass für die Men-
schen in der Bevölkerung des Landkreises Brașov keine di-
rekte Gefahr besteht (Strahlung, Radon) oder indirekt (Win-
derosion, Infiltrationen in Gewässer, versehentliche Lecks in 
Flüsse), die durch nukleare Aktivitäten auf der Industrieplatt-
form in Feldioara erzeugt werden könnten.“ [4] Andererseits 
prüft  es  das  Monitoring  in  keiner  Weise:  „Die  Nationale 
Kommission für die Kontrolle der nuklearen Aktivitäten (CN-

CAN) ist nicht befugt, die Qualität des Programms zur Über-
wachung  der  Umweltfaktoren  zu  bewerten,  das  vom  APM 
Brasov im Umkreis von Feldioara angewandt wird.“ [4] La-
bore  des  Anlagenbetreibers  und  eine  Umweltschutz-
agentur  (Environmental  Projection  Agency  Brașov  - 
APM Brașov) führen die Analysen aus.  Gegenproben 
durch Behörden sind nicht  bekannt.  Informationen zu 
Monitoring-Ergebnissen sollen bei dieser APM Brasov 
angefragt werden, da CNCAN selbst über die Analyse-
nergebnisse nicht verfügen würde.

Fragen  nach  einer  Ausweitung  von  Indikatoren  und 
Probenahmestellen in Übereinstimmung mit  dem EU-
Recht beantwortet die Behörde CNCAN folgenderma-
ßen: „Die Dichte der im Feld betriebenen Grundwasserkon-
trollbohrungen und der Probenahmestellen aus den Brunnen 
in den angrenzenden Ortschaften und aus dem hydrographi-
schen Ventilnetz gewährleistet zuverlässige und vollständige 
Informationen über die Qualität des Grundwassers und die 
Wasserqualität  im  hydrographischen  Oberflächennetz.  Uns 
ist nicht bekannt, dass es derzeit in der EU ähnliche Parame-
ter gibt, in denen ähnliche Tätigkeiten im nuklearen Bereich 
ausgeübt werden, wie sie derzeit auf der Industrieplattform in 
Feldioara, Gespanschaft Brașov, ausgeübt werden.“ [5] 

Das  Fehlen  der  atmosphärischen  Radonüberwachung 
soll sich daraus erklären, dass es keine  „nennenswerte 
Radonquelle“ infolge z.Z. nicht stattfindender Uranerz-
verarbeitung gäbe. Demzufolge wären Messungen der 
Radonkonzentration weder  „in Innenräumen und noch 
weniger in der Außenluft erforderlich“.

Das Monitoringprogramm ist seit 1978 (!) nicht aktuali-
siert  oder  ergänzt  worden.  Die  Pauschalaussagen  der 
Behörde CNCAN sind nicht nachvollziehbar und lassen 
sich praktisch nicht bestätigen. Das bedeutet noch einen 
harten Kampf zur Offenlegung der tatsächlichen Proble-
me.

Unser Autor Michael Orleanu, Diplom-Geophysiker 
und Präsident der CEM-Stiftung, ist Koordinator des 
Projektes „NuclearINFO.ro“

[1] Fragenkatalog CEM an CNCAN vom 23.08.23
[2] Frage 8 betrifft Erläuterungen zur Tailing-Verwahrung
[3] Aus ‚ROMANIA Joint Convention on the Safety of Spent 
Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste 
Management  – Second  National  Report,  2005  (‘Gemeinsa-
mes Übereinkommen RUMÄNIEN über  die  Sicherheit  der 
Behandlung  abgebrannter  Brennelemente  und  über  die  Si-
cherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle – Zweiter Nati-
onaler Bericht, 2005)
[4] Frage 17 und 18 zur Realisierung des Umweltmonitorings
[5] Frage 19 zum sinnvollen Probenumfang, optimaler Mess-
dichte der Gewässerüberwachung im EU-Vergleich
[6] Frage 4 zur Finanzierung anstehender Renaturierung der 
Absetzbecken in Feldioara
[7] Im Zusammenhang mit der Frage nach EU-Mittelzuschüs-
sen für anstehende Renaturierung in Feldioara

Fotos: Michael Orleanu 2020
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Uranerzaufbereitung
Die Satellitenaufnahme zeigt die noch komplett erhalte-
ne Technologie der von 1975 bis 2016 betriebenen Erz-
aufbereitung. Heute ist  die Anlage zwar insolvent ge-
meldet,  aber  sie  harrt  weiterhin  einer  nuklearen  Zu-
kunft.  „Die National  Uranium  Company (CNU),  die  über 
das  Energieministerium  vollständig  vom  Staat  kontrolliert 
wird,  wird in der nächsten Periode liquidiert,  da sie  nicht 
über das Geld verfügt, um die staatliche Beihilfe in Höhe von 
über 178 Millionen Lei [43,5 Millionen US-Dollar] zurückzu-
zahlen, die sie seit 2016 erhalten und von der Europäischen 
Kommission für illegal erklärt hat, wobei das Unternehmen 
seit  Januar dieses Jahres einen Liquidationsplan ausarbei-
tet.“[1] 
An anderer  Stelle  wird  von  einer  „unvereinbaren  Ret-

tungsbeihilfen in Höhe von 13 Millionen Euro, die die CNU 
im Jahr 2016 erhalten hat“ gesprochen und die „Europäi-
sche Kommission untersagt Rumänien die Subventionierung 
der National Uranium Company“.
Mit Insolvenz und den Verkauf der Uranvorräte an den 
stattlichen  AKW-Betreiber  Nuclearelectrica  zog  man 
sich aus der Affäre. „Die Menge, die verkauft wird, ist eine 

Verschlusssache, die als Staatsgeheimnis eingestuft wird und 
nur an interessierte Parteien weitergegeben wird.“ [2] 
Lange blieb das Staatsgeheimnis nicht ganz so geheim. 
Die  Brennstoffversorgungsagentur  von  EURATOM 
weigerte sich in offizieller Stellungnahme, einer Trans-
aktion von 70 Tonnen Urandioxid zu einen Preis 50% 
über Weltmarkt zuzustimmen.
Bereits 2016 hatte die größte und letzte Uranmine Cru-
cea-Botuşana  700  von  1.200  Beschäftigten  entlassen 
und vorübergehend  geschlossen,  da  der  rumänische 
AKW-Betreiber  Nuclearelectrica  es  vorzog,  billigeres 
Uran aus Kanada zu importieren. Ende 2021 war dann 
ganz Schluss. Ganz Schluss? Noch 2021 sicherte sich 
Nuclearelectrica  mittels  Konzessionsvertrag  künftigen 
Uran-Abbau in den Ostkarpaten. Im 2024 beschlosse-
nen Energiestrategiepapier 2025-2035 der Regierung ist 
die  Neuerschließung  für  Uran  Bestandteil:  „Die  Inbe-
triebnahme der  Lagerstätte  Tulgheş-Grinţieş  wird  im  Jahr 
2028  beginnen  und  den  Uranbedarf  für  2  CANDU-Blöcke 
(Kraftwerk Cernavodă) für einen Zeitraum von 30 Jahren si-

cherstellen", teilten uns sowohl die Vertreter des Energiemi-
nisteriums als auch die von Nuclearelectrica mit. … Wie Pro-
fit.ro berichtet,  will  Nuclearelectrica Partnerinvestoren ge-
winnen, um die Uranerzgewinnung im unerschlossenen Um-
kreis  Tulgheş-Grinţieş  zu  starten.  (profit.ro  21.  November 
2024)“. [3]
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Für dieses Szenario plant Nuclearelectrica allerdings ei-
ne völlig neue Aufbereitungsanlage und nicht auf dem 
Areal Feldoria in Rotbuv. Die Anlage soll auf einer 345 
ha  große  Fläche  bei  Marienburg  entstehen,  die  sich 
noch im Besitz des Energieministeriums befindet. 
Was wird dann aus den Tailingbecken von Feldioara? 
Die fortgeschrittenen Verlandungen durch Wasserver-

dunstung zeigt nachfolgende Luftaufnahme deutlich an. 
Angebliche  Verrieselungen  zur  Staubbindung  werden 
behauptet.  Die  Aufnahme zeigt  zudem breite  Einspü-
lungen in den nachgeschalteten Absetzteich Mittelzop, 
die durchaus direkt aus der 600 m oberhalb liegenden 
Anlage  Feldioara  Uranium  Concentrate  Processing 
Plant S.R.L. stammen können. 
Die  Erzmühle  hat  über  40  Jahre  hinweg   jährlich 
100.000  bis  150.000  Tonnen  (t)  Uranerze  verarbeitet 
und in den Absetzbecken etwa 5,7 Mio. t Abraum ein-
gelagert.  Aus den bekannten Förderbilanzen ließ  sich 
ein durchschnittlicher Urangehalt von 0,36 % ableiten. 
Sicher keine wirtschaftlich bedeutende Größe, aber im-
merhin  über  dem  durchschnittlichen  Wismut-Niveau 
bzw. auf dem Niveau vieler erzgebirgischen Uranauf-
kommen.

Bsp. für Bürgerengagement in der Vergangenheit
Trotz oder wegen aller Geheimhaltung der rumänischen 
Nuklearindustrie fanden sich immer wieder Bürger, die 
Aufklärung forderten. Nachfolgendes Beispiel aus dem 
Jahre 2010 [3] verdeutlicht den gefahrvollen Umgang bzw. 
das gefährliche Nichtstun der Behörden mit den Uranaltlas-
ten.:

„In  der  Gegend  von  Ciudanoviţa-Lişava-Natra  leben  die 
Menschen in Gefahr, da die ehemaligen Uranminen die Luft 
vergiften. Die Halden im Komitat Caraş-Severin warten ver-
geblich auf ihre Sanierung.

Die Region Ciudanoviţa ist im ganzen Land für ihre hohe Ra-
dioaktivität bekannt. Das liegt an den Müllhalden der Uran-
minen, die seit Anfang der 50er Jahre betrieben werden. Das 

Thema steht unter einem Tabu für die staatlichen Behörden, 
die nur sehr wenig über die wahren "ökologischen Bomben" 
informieren.

Die Ökologische Kooperationsgruppe Nera      hat ein Moni-
toring der Minenhalden in der Region Ciudanoviţa-Lişava-
Natra und der Stadt Anina eingeleitet. Die Schlussfolgerun-
gen, die von Freiwilligen unter der Koordination von Cornel 
Popovici  Sturza,  dem Präsidenten der NGO, gezogen wur-
den, werden den Protagonisten zur Verfügung gestellt, die di-
rekt  für  die  Bewirtschaftung  dieser  Abfälle  verantwortlich 
sind. "Fast 20 Jahre lang haben das Ministerium für Umwelt 
und  Forsten      und das  Wirtschaftsministerium  die  Schlie-
ßung des      Bergwerks im Gebiet  Ciudanoviţa-Lişava-Natra 
verwaltet,  aber  ohne  große  Fortschritte  bei  der  Sanierung 
der Abraumhalden. Regenwasser spült die Mülldeponien in 
die Flüsse, Vieh weidet auf den Ablagerungen, und Lebens-
mittel  vom  Markt  tragen  Spuren  von  Radioaktivität.  Das 
Schlimmste ist, dass ich Menschen in Häusern gesehen habe, 
die  mit  Steinen  aus  diesen  Ablagerungen  gebaut  wurden. 
Dort  wurde  festgestellt,  dass  der  zulässige  Grenzwert  300 
Mal überschritten wurde", sagte Sturza. (Adevărul 29. Sep-
tember 2010)“ 

Renaissance der Kernkraft auch in Rumänien
Inzwischen gehört Rumänien zu den Ländern, die ihre 
CO2-Zielstellungen u.a.  mit  Kernkraft  realisieren wol-
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len. In wieweit dazu der nicht berücksichtigte CO2- in-
tensive  Uranbergbau  im  Inland  aktiviert  werden  soll 
oder durch Importe auf das Ausland verlagert wird, be-
findet sich in einem „Hin und Her“ der Strategieplanun-
gen. Staatliche Genehmigungen wurden bisher für alle 
Varianten  erteilt,  allein  wirtschaftliche  Umsetzungen 
kamen  nicht  voran.  Einzig  ein  Liefervertrag  mit  Ka-
sachstan stellt die Rohstoffgrundlage der nächsten Jahre 
sicher.  Weiterhin  versucht  man  eigene  alte  und  neue 
Abbaugebiete zu aktivieren.
Das einzige AKW  Cernavoda mit einer  Leistung von 
1.300 MW deckt seit Jahren fast 20% des rumänischen 
Energiebedarfes (bei  rund 59 Terawattstunden (TWh) 
jährlich). Fünf Reaktorblöcken vom Typ PHWR CAN-
DU-6  (Schwerwasserreaktoren)  sollten  es  werden. 
Block 1 und Block 2 sind seit 1996 und 2007 in Be-
trieb. Die Blöcke 3 und 4 sollen 2027 in Betrieb gehen. 
Der Bau von Block 5 wurde aufgegeben. Die USA stei-
gen in  die  Finanzierung mittels  Kreditvergabe über 3 
Mrd. $ für etwa 30% des nächsten „Modernisierungs-
schubs“ ein. Darüberhinaus wollen sie insbesondere ih-
re Small Modular Reactors (SMR) verkaufen. US-Präsi-
dent Joe Biden versprach 2022 „sauberen Strom und Tau-
sende Jobs.“
Nuclearelectrica  plant  den  Bau  von  sechs  modularen 
Einheiten eines Voygr-SMR mit einer Gesamtleistung 
von  462  MW  des  US-amerikanischen  Unternehmens 
NuScale am Standort des ehemaligen Kohlekraftwerks 
Doicesti. Die US-Export- Import-Bank genehmigte im 
Oktober 2024 hierfür die endgültige Zusage für ein Pro-
jekt-Darlehen von 98 Mio. $. Ziel sind Inbetriebnahmen 
bis 2029. 

Forschungsreaktoren  (Stand: Juni 2025)
Am Standort Pitesti  werden zwei Triga-Forschungsre-
aktoren mit 14,5 MW betrieben. Zudem beteiligt man 
sich an der Entwicklung der Demonstrationsanlage Ad-
vanced Lead Fast Reactor European Demonstrator (AL-
FRED), einem Forschungs-SMR mit 125 MW, der in 
Rumänien gebaut werden soll. Der SMR wird mit Mit-
teln aus dem EU-Forschungsprogramm entwickelt.  Es 
handelt  sich um einen bleigekühlten Reaktor,  der  mit 
passiven Sicherheitssystemen ausgestattet und mit Mi-
schoxid-Brennstoff (MOX) mit einem Plutoniumanteil 
von etwa 17 Prozent bei ca. 550 °C betrieben werden 
soll. 
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Der  folgende  Beitrag  bezieht  sich  auf  Uranaltlasten  aus 
DDR-Zeiten, die sich 1990 nicht mehr in der Rechtsträger-
schaft  der  Wismut  befanden und im gleichnamigen Gesetz 
nicht in das Sanierungsprogramm des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums (BMWK) bzw. der Wismut GmbH aufgenommen 
wurden. Die Bundesregierung beantwortete damals die Frage, 
welche finanziellen Hilfen Kommunen und private Unterneh-
mungen  erhalten,  die  im  Besitz  radioaktiver  Altlasten  der 
Wismut sind und für die eine Sanierung notwendig ist, wie 
folgt: „Den neuen Ländern wurden im Rahmen des Gemein-
schaftswerkes Aufschwung Ost in erheblichem Umfang Mittel 
zur Verfügung gestellt. Diese Mittel können auch für Aufwen-
dungen genutzt werden, die im Zusammenhang mit der Sanie-
rung solcher Altlasten auftreten, die durch Uranbergbau-Ak-
tivitäten in der Vergangenheit verursacht wurden. Über die 
Vergabe solcher Mittel  entscheiden die Bundesländer.“ [1] 
Thüringen entschied, das gesamte in den Folgejahren erhalte-
ne  Geld  der  „Altlastfreistellung“  des  Bundes  den  privaten 
Kali-Bergbauunternehmen  K+S  zukommen  zu  lassen.  Die 
Altlasten des Uranbergbaus setzte man einer „harten juristi-
schen Handhabe“ aus. D. h., auf fehlende gesetzliche Vorga-
ben warten und mit juristischen Schlupflöchern ein Minimum 
an  Handlungsbedarf  rechtfertigen,  was  einem  Nichtstun 
gleichkommt.

Der Kirchliche Umweltkreis Ronneburg ist seit nun bald vier 
Jahrzehnte umfangreich und tiefgründig bemüht die Altstand-
orte  des  Uranbergbaus  in  Thüringen,  die  ungesichert  sich 
selbst  überlassen  sind,  vor  der  Vergessenheit  zu  bewahren 
und sie einer Behandlung analog dem Freistaat Sachsen zu-
kommnen zu lassen. Im Unterschied zu Sachsen, dass seit ei-
nen viertel  Jahrhundert  diese  Standorte  entsprechend deren 
Priorität  und  Notwendigkeit  saniert,  erfolgt  in  Thüringen 
nicht einmal eine Überwachung, die diesen Namen verdient.

Quantität der Initiativen des Kirchlichen Umweltkreises 
Ronneburg zur Sicherung von Uranaltlasten 
Der  Bund  organisierte  nach  dem juristischen  „Fehlschuss“ 
von 1990 für die Altlasten des DDR-Uranbergbaus, der im-
merhin der weltweit drittgrößte Uranbergbau der damaligen 
Zeit  war,  eine  Erfassung  in  Form  des  Altlastkatasters 
A.LAS.KA mit notwendigen Perspektivaufgaben an die Län-
der zum verantwortungsvollen Umgang. Betroffene Kommu-
nen und Landesbehörden erhielten ab 2003 die erfassten Da-
ten übergeben. Auf Drängen des Kirchlichen Umweltkreises 
Ronneburg begann dann endlich 2011 eine Prüfung der Ob-
jekte,  die  bis  heute  noch nicht  abgeschlossen ist.  Auslöser 
war  ein Schreiben an die damalige Ministerpräsidentin  mit 
der Anzeige von konkretem Handlungsbedarf für die Uran-
bergbau-Altlasten  in  Ostthüringen.  Es  folgten persönliche 
Vorsprachen im Umweltministerium und eine Vielzahl von 
Aufforderungen  an  die  zuständigen  Behörden  Landesberg-
amt, Landesverwaltungsamt und Landesanstalt.  Diagramm 1 
bildet  die  Summe  an  Aktivitäten  zur  Sensibilisierung  der 
Bundes- und der thüringischen Behörden nach Jahresschei-
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ben geordnet ab, in die der Kirchliche Umweltkreis involviert 
war oder eigenständig unternahm. Die 130 Aktivitäten betra-
fen und betreffen 24x Bundesministerien und Bundestagsin-
itiativen,  20  parlamentarische  Anfragen  und  Anfragen,an 
Umweltausschuss und Petitionsausschuss des Landtages, drei 
Kommunalinitiativen,  11x Ministerpräsident(in)  und Staats-
kanzlei, 24x das Thüringer Umweltministerium, 28x die hö-
heren Thüringer Verwaltungs-  und Fachbehörden sowie 5x 
das Landratsamt. Hinzu kommen 15 Fachbeiträge, die spezi-
ell und umfangreich zu den Uranaltlasten incl. moderater Lö-
sungsvorschläge  (ohne  Maximalforderungen)  vom  Kirchli-
chen Umweltkreis veröffentlicht wurden. 
Die Auflistung für das Diagramm 1 enthält nicht die Vielzahl 
von  Aktivitäten  durch  Fachvorträge,  Anlagenbegehungen, 

Vor-Ort-Terminen mit Presse, Funk und Fernsehen, Bürger-
gesprächen, die Unterstützung für Bürgerinitiativen und Pri-
vatpersonen, die von Altlastproblemen betroffen waren. Das 
Diagramm1 soll lediglich den Aufwand des bürgerbewegten 
Kirchlichen  Umweltkreises  Ronneburg  dokumentieren,  in 
welchen quantitativen Umfang versucht wurde und wird, die 
verantwortlichen Behörden zu einem verantwortungsbewuss-
ten Umgang mit den radioaktiven Uranbergbau-Altlasten im 
Freistaat Thüringen zu bewegen.

Die schriftliche Erwiderungsrate auf die schriftlichen Auffor-
derungen und Anfragen  des Umweltkreises lag etwa bei 30% 
und ist im Diagramm 1 berücksichtigt. Niederschriften fertig-
ten die Behörden zu den zahlreichen Besprechungen nie an. 
Eigeninitiative war da immer gefragt. Offiziell wurden i.d.R. 
ablehnende Schreiben übergeben.  Einzige nicht  ablehnende 
Bescheide betrafen wiederholte Anträge zur Datenbereitstel-
lung,  die sowohl die katholische als auch die evangelische 
Kirche zu Gunsten des Umweltkreises stellte. Die Datenüber-
gaben verliefen meist  schleppend,  oft  unvollständig und in 
qualitativ schlechter Form.

Das  allein  in  den  vergangenen  14  Jahren  15  ausführliche 
Fachbeiträge  vom  Kirchlichen  Umweltkreis  veröffentlicht 
wurden, belegt das Bemühen, die Thematik der Uranbergbau-
altlasten seriös  und seiner  Bedeutung entsprechend gerecht 
werdend zu behandeln. Es also nicht nur bei Aufforderungen 
an Politik und Behörden zu belassen, sondern Alternativen 
und machbare Lösungen aufzuzeigen.

Bewertungskriterien für Uranaltlasten
Dem Kirchlichen  Umweltkreis  versuchte  man indirekt  und 
ständig, ein Bestreben nach „Edelsanierung“ u.ä. zu unterstel-
len.  Da den Behörden keine wirklich ausreichenden Mittel 
zur Verfügung standen, verfielen sie von Anfang an auf rein 

juristisches Abblocken des im Altlastenkataster dargestellten 
und vom Umweltkreis eingeforderten Umfangs der Untersu-
chungen der  Uranaltlasten.  Auch die  Defizite  des  gesetzli-
chen Regelwerkes kamen ihnen dabei entgegen. Die Strah-
lenschutzgesetzgebung einschließlich den Empfehlungen der 
Strahlenschutzkommission SSK des Bundesumweltministeri-
ums sind von der Reduzierung sinngebender Bewertungskri-
terien und von Minimierung der Belastungskriterien gekenn-
zeichnet. !990 beteiligte sich der Umweltkreis an einer Ver-
fassungsklage gegen ungleiche Rechtsauslegung für Radioak-
tivität in Ost und West beim Bundesverfassungsgericht. Nach 
zehn Jahren wies man die Klage ab, da inzwischen ein ge-
samtdeutsches Strahlenschutzgesetz erlassen wurde, dass die 
Sanierung  der  ostdeutschen  Uranbergbaustandorte  mittels 
Sonderparagrafen berücksichtigte. Dabei fielen die Uranalt-
lasten  außerhalb  des  Sanierungsprogramms  allerdings  wie-
derum unter den Tisch. 
Die vom Bundesamt für  Strahlenschutz (BfS)  verwendeten 
Bewertungskriterien für Wasser – Boden – Luft fanden fast 
keine Berücksichtigung in der nachfolgenden Strahlenschutz-
gesetzgebung.  Somit  schieden die spezifische Aktivität  des 
Bodens (Bq/g), die spezifische Aktivität des Wassers (Bq/l), 
die Radonbelastung der Luft (Bq/m3) und die Ortsdosisleis-
tung  (nSv/h)  als  separate,  eigenständige  Bewertungsgrößen 
aus. Auch die ergänzenden Kriterien Fläche, Volumen, Nut-
zungsart  und  spezifische  Einflussfaktoren  vor  Ort  zählten 
nicht mehr. Einzig die aus den genannten Komponenten re-
sultierende Strahlenbelastung (mSv/a) der Bevölkerung galt 
nun als gesetzlich einzuhaltende Wertgröße. Als Schutzfunk-
tion völlig unstrittig, zur Bewertung von radioaktiven Poten-
tialen  unzureichend,  da  ungeeignet.  Die  Sanierungen  der 
Wismut GmbH wären nach diesen Einzelstandard gesetzlich 
nicht erforderlich! Daher unterscheidet das Sanierungsunter-
nehmen zwischen Umweltbewertung und Strahlenschutzbe-
wertung bzw. bezieht beide Standards in einen Algorithmus 
ein, nach dem letztlich die Entscheidung zu Sanierungsnot-
wendigkeit und -umfang getroffen wird. Diese Praxis erken-
nen die Thüringer Behörden für die Uranaltlasten, die in Ver-

antwortung des Bundes stehen an, für die in Landesverant-
wortung aber nicht. Der Bund wiederum erkennt den Bewer-
tungsalgorithmus für die Altlasten in Rechtsträgerschaft der 
Wismut  GmbH an,  für  seine  (der  Bodenverwertungs-  und 
-verwaltungs  GmbH  -  BVVG  zugeordneten)  Uranaltlasten 
wiederum nicht, indem er hier auf Länderhoheit verweist.
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Ignoranz der Thüringer Behörden
Die Landesregierung sah keinerlei Handlungsbedarf die Vor-
gaben aus dem A.LAS.KA umzusetzen und praktizierte die 
bereits  genannte  juristische  Abblockung  in  folgenden  For-
men:
Erste Stufe 2003-2012
Die Vertreter des Umweltministeriums stellten sich auf den 
Standpunkt,  dass  die unsanierten  oder  teil-verwahrten  Hal-
den, Schürfen, Stollen, Erzschlammbecken u.a. ausreichend 
in der DDR gesichert wurden. Juristisch wären keine Belas-
tungen nachweisbar und die Gesetzeslage ließe keine Hand-
habe zu. Handlungsbedarf entsteht nach Meinung der Berater 
des Umweltministeriums ohnehin erst bei Nutzungsänderung, 
die aber sei unzulässig. Zur juristischen Absicherung benann-
te man die Altlasten um in Hinterlassenschaften des Uran-
bergbaus. So sollten gesetzliche Anforderungen des Boden-
schutzrechtes  umgangen  werden,  die  bei  Altlaststatus  zu 
beachten wären. Damit entfiel auch jede Art von Langzeitü-
berwachung dieser Standorte. Das Landesbergamt senkte so-
gar die Anforderungen an die Sanierungsqualität der Wismut-
Anlagen des Bundes, wenn „… die umgebenden unsanierten 
Halden,  die  ohnehin Belastungen verursachen,  so dass  die 
Auswürfe aus dem sanierten Becken nicht  weiter zu Buche 
schlagen.“ [2]
Der Kirchliche Umweltkreis versuchte in der Folgezeit  der 
Landesregierung und ihren Fachbehörden (damals TMLFUN, 
TLUG, TLBA, LVA) die  Gleichbehandlung der  Uranberg-
baualtlasten in und außerhalb des Wismutgesetzes bewusst zu 
machen. Der Umweltkreis forderte zur Übernahme der Be-
wertungskriterien auf, die in den 90er Jahren bei der Erstel-
lung des Umweltkatasters der Wismut GmbH und des Alt-
lastkatasters des BfS in Übereinstimmung mit der Strahlen-
schutzgesetzgebung angewendet  wurden.  Die  Einbeziehung 
von Grund- und Oberflächenwasser wurde dringend angera-
ten.

Zweite Stufe 2012-2018
Kennzeichnend für diese Periode war die Verniedlichung der 
gesamten Uranaltlastproblematik, was sich an folgenden Bei-
spielen  fest machen lässt.
❶   Erstens   zog man für die Altlasteinstufung die für berg-
männische  Tätigkeit  entwickelten  „Berechnungsgrundlagen 
Bergbau  2010“  heran,  obwohl  diese  nicht  zur  Feststellung 
von  Sanierungsnotwendigkeiten  zu  verwenden  sind.  Damit 
fielen alle Objekte aus der Altlastkategorie bis auf ein oder 
zwei Standorte, die in unmittelbarer Wohnbebauung liegen.
❷   Zweitens   lehnte das LBA eine Überwachung der Uran-
Altlasten  mittels  ei-
ner sinnvollen Kon-
tinuität  ab.  Man 
ging davon aus, dass 
einmalige  Begehun-
gen genügen und et-
waige  Nutzungsän-
derungen der Behör-
de zu melden wären, 
um  erst  dann  in 
Form  angepasster 
Auflagen  aktiv  zu 
werden. 

❸   Drittens   lehnte  man  eine  gemeinsame  Bewertung  und 
ggf.  Sanierung mit  dem Bund analog dem Verwaltungsab-
kommen in Sachsen für die Standorte ohne Wismut-Rechts-
trägerschaft  ab.  Die Begründung hierfür wechselte mit  den 
Jahren, da diese Fehlentscheidung auf Betreiben des Umwelt-
kreises  Ronneburg immer wieder  in  Kritik  geriet.  Anfangs 
berief sich das Umweltministerium auf zahlenmäßig viel grö-
ßere Probleme in Sachsen. Dann behauptete es wieder, dass 
die Standorte in Thüringen von der SDAG Wismut zu DDR-
Zeiten  ausreichend  saniert  an  Folgerechtsträger  übergeben 
wurden. Später versteife man sich auf fehlende Notwendig-
keiten infolge fehlender gesetzlicher Vorgaben um schließ-
lich  zu  behaupten,  dass  Sachsen nicht  durch  das  Strahlen-
schutz gedeckte Sanierungsumfänge als eigensüchtige Wirt-
schaftsförderung  betreibt.  Der  Umweltkreis  wies  mehrfach 
nach, dass die Prioritäten in beiden Ländern Gleichklang im 
Handlungsbedarf erfordern. Nur Sachsen wird dem auch ge-
recht.
❹   Viertens   wurden die radioaktiven Baumaterialien, insbe-
sondere der im Straßenbau zu DDR-Zeiten verbreitet einge-
setzte „Crossener Haldensplitt“ (mit  ∅ 1,3 Bq/g!), pauschal 
freigesprochen. Der 1 mSv/a-Bevölkerungswert würde ja nie 
erreicht, es sei denn jemand wohnt auf der Straße. Besonders 
perfide:  „Werden diese  Verwertungswege  und die  entspre-
chenden  Überwachungsgrenzen  (welche  Grenzen!!) einge-
halten, unterliegt die Verwendung des Haldenmaterials aus 
dem  Uranerzbergbau  entsprechend  den  Regelungen  der 
Strahlenschutzverordnung grundsätzlich keiner behördlichen 
Kontrolle und bedarf auch keine Zustimmung. Die Verwen-
dung  erfolgt  also  ausschließlich  in  eigener  Verantwortung 
des Haldenmaterialabgebenden und des Verwerters.  Dieses 
Absehen von einer Überwachung ist möglich, da bei dieser 
Art der Verwendung sowohl Einzelpersonen der Bevölkerung 
als auch mit Verwertungsarbeiten Beschäftigte keine effekti-
ven Dosen von mehr als 1 Millisievert im Kalenderjahr zu er-
warten haben.“  Sind die Aktivitätsüberwachungswerte (Bq/
g) aber überschritten folgt ein förmliches Verfahren, bei dem 
dann aber  festgestellt  wird,  „…dass  ein  Überschreiten  des 
Richtwertes von 1 mSv im Kalenderjahr für die effektive Do-
sis nicht zu erwarten ist, ist eine Verwertung von Rückstän-
den auch oberhalb  einer  spezifischen Aktivität  von 1  Bq/g 
möglich Es erfolgt eine Entlassung aus der Strahlenschutz-
überwachung.“ [3]
Im Klartext heißt das, dass Haldenmaterial nach StrSchV ab 
1 Bq/g zwar überwachungspflichtig ist, jedoch die folgenden 
förmlichen  Verfahren  den  gesamten  Uranbergbauabraum 
freistellen, da der Richtwert von 1 mSv/a effektive Dosisbe-
lastung eingehalten wird.
❺   Fünftens   deutete das TMLFUN die Flächen-Definition im 
Wismutgesetz um. Dort wird zwischen aktiven Betriebsflä-
chen der Wismut GmbH, für die ein Umweltkataster erstellt 
wurde, und den inaktiven ehemaligen Betriebsflächen, für die 
ein Altlastenkataster durch das BfS erstellt wurde, unterschie-
den.  Letztere bezeichnete man als Hinterlassenschaften des 
Uranbergbaus. In der StrlSchV sind aber nur die Betriebsflä-
chen geregelt, somit schlussfolgerten die Juristen des TML-
FUN den Wegfall des Altlastcharakters im Sinne des Bundes-
bodenschutzgesetzes  und dass  Altstandorte  auch  nicht  hin-
sichtlich Wasser- und Biopfad geprüft werden müssten.
Unter  der  grünen Umweltministerin  Anja  Siegesmund ver-
breitete das TMUEN (vorher TMLFUN) ab  2016, dass bis 
dato geprüfte Hinterlassenschaften des Uranbergbaus ledig-
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lich 10% der zulässigen Dosisbelastung ausschöpfen würden. 
Anstatt  die  Nichteignung der  Bewertungsmethode (Berech-
nungsgrundlagen Bergbau) festzustellen lobte man die Frei-
messungen ewiger Altlasten als Bevölkerungsschutz. Darauf-
hin überreichte der Kirchliche Umweltkreis eigene aufwendi-
ge Untersuchungsergebnisse zu den schlimmsten Altlasten im 
Raum Seelingstädt und Saalfeld/Dittrichshütte. Das Nachlas-
sen der Wirkungen früherer Abdeckungen, der Anstieg der 
atmosphärischen  Radonbelastung  und  radiologische  und 
Schwermetallbelastungen der Vorflut wurden an Einzelstand-
orten exakt nachgewiesen.

Dritte Stufe ab 2019
Seit dem 31.12.2018 galt das neue StrlSchG, dass die Verant-
wortlichkeit für radioaktive Altlasten regelt (gemeint sind §§ 
64 und 137) und damit bedarf es keines zusätzlichen Verwal-
tungsabkommens zur Sanierung durch Land und Bund. Jetzt 
gedachte man auftretende Sanierungsfragen, bei Nutzungsän-
derung  oder  falls  doch  Gefahr  in  Verzug  auftreten  sollte, 
durch den Erlass von Sanierungsanordnungen an den Verur-
sacher oder den Eigentümer zu lösen. 
Alle Bemühungen des Kirchlichen Umweltkreises, vernünfti-
ge Leitlinien zur Bewertung der Altstandorte heranzuziehen, 
wurden seitens des nunmehrigen zuständigen Umweltressort 
im TMUEN neutralisiert und ignoriert. Ein erneuter Vorstoß 
bei dem Ministerpräsidenten lief ins Leere, so dass es 2021 
zu erneuten parlamentarischen Anfragen kam. Im Wesentli-
chen hielt die Landesregierung am bisherigen Nichtstun und 
Freimessen von radioaktiven Altlasten  fest.  Der  angefragte 
Kenntnisstand zu Eigentümern und Nutzungsarten wurde so 
beantwortet: „Eine unmittelbare Gefahr geht von keinem der 
Standorte aus.  Die Standorte liegen größtenteils  außerhalb 
der Ortschaften.“ [4]  Das war zwar nicht gefragt,  verdeut-

licht aber, wie mit potentiell radioaktiven Altlasten in Thürin-
gen umgegangen wird: Die Altlasten müssen nur weit genug 
weg sein. Das Ergebnis der Politik des Ignorierens bekommt 
Thüringen nun präsentiert:

Folgen der Ignoranz des Thüringer Umweltministeriums
Zunächst scheiterte das Land am 13.11.23 vor dem Bundes-
verfassungsgericht  mit  seiner  Klage  gegen  den  Bund  zur 
„Nachzahlung“ von Mitteln der Altlastbewältigung, da es u.a. 
bisherige Beträge zweckentfremdet verwendet hat,  was das 
Gericht freundlich als nicht nachvollziehbar bezeichnete.[5] 
2024 kam hinzu, dass der Bund Altlastflächen „beider Kate-
gorien“ einfach privatisierte und sich so aus seiner Verant-
wortung stiehlt.
Nach Beschwerden durch eine örtliche Kommunalverwaltung 
und dem Kirchlichen Umweltkreis legte der Bund seine lei-
der nachvollziehbaren aber nicht zu akzeptierenden Beweg-
gründe offen:

BVVG: „Vor dem Hintergrund, dass der Freistaat Thüringen 
auch weiterhin von der Alternative einer Zuordnung der Flä-
chen auf sich oder eine andere Landesinstitution keinen Ge-
brauch  macht,  wird  die  BWG die  Verwertungsabsicht  ent-
sprechend  des  Privatisierungsauftrags  weiterverfolgen“ 
(30.08.24) [6]
BVVG: „Sollte sich das Land Thüringen, hier das zuständige 
Ministerium oder  deren  nachgeordneten  Dienststellen  bzw. 
die Wismut GmbH die Flächen des Beckens A nicht gemäß 
dem VZOG zuordnen lassen wollen und diese Flächen der 
BVVG zugeordnet werden, wird die BVVG, wie im Fall der 
IAA Trünzig den bewährten Verwertungsweg der Auktionie-
rung der Flächen beschreiten.“ (07.10.24) [7]
BMF:  „Ein Verbleib der von Ihnen näher bezeichneten Flä-
chen in öffentlicher Hand - des Landes oder nachgeordneter 
Einrichtungen - wurde mit den zuständigen Stellen seit Jah-
ren erörtert und führte nicht zum Erfolg, weshalb ein Verkauf 
an Dritte erfolgt“ (16.01.25) [8]

Das Umweltministerium leitete in der Vergangenheit CDU, 
danach Grüne, aktuell ist es seit 2024 das BSW. Allerdings 
änderte sich nichts und die Kommunen vor Ort, die sich der 
Gefahrenabwälzung entgegenstellen, stehen allein in der Aus-
einandersetzung  mit  dem Bund  (siehe  Folgebeitrag).  Eine 
Odyssee!

[1] Bundestag-Drucksache 12/3309 v. 24.09.92 (Antwort Große An
      frage 12/2671)
[2]  „Die  Endabdeckung  Deutschlands  größter  radio- 
     aktiven Deponie steht vor der Genehmigung“, Strahlentelex 630-
     631 v. 04.04.2013 S. 5 ff.
[3] Drucksach Th. Landtag 7/4006 v. 24.08.2021
[4] Drucksach Th. Landtag 7/4005 v. 24.08.2021 Pkt.1
[5]  F.  Lange:  „Für  und  Wider  der  Uranaltlastsanierung 
      in Thüringen“, Strahlentelex Nr.11 vom 15.03.2024
[6] Mitteilung der BVVG vom 30.08.24 Herr Reise
[7] Mitteilung der BVVG vom 07.10.24 Herr von Armin
[8]  Mitteilung  des  BMF  GZ:  VIII  A  1-  FB  5501/ 
      00185/011vom 16.01.25
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Die Umweltministerin am 15 01.2016 in Ronneburg zum Gespräch 
mit dem Umweltkreis, das sehr tiefgründig verlief, aber ohne 
Folgen blieb. Die Ministerin hatte ihre Wahlkampf-Prioritäten 
betreffs der Uranaltlasten trotz Vereinbarung im Koalitionsvertrag 
nicht mehr auf dem „Prioritäten-Schirm“. 
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Aktuelle  Initiative:  Aufforderung 
an den Bundesfinanzminister:
Verhinderung  Verkauf  diverser  Flächen  der 
radioaktiven  Endlagerung  des  früheren 
Uranbergbaus  in  Thüringen  durch  das 
Bundesfinanzministerium

Sehr geehrter Herr Klingbeil

Am 03.09.2024 verkaufte die Bodenverwertungs- und 
-verwaltungs GmbH (BVVG) im Auftrag des  Bundes-
ministeriums der Finanzen (BMF) 74 ha einer unsanier-
ten,  im BfS-Altlastenkataster  gelisteten radioaktiv be-
lasteten Althalde des Uranbergbaus in Ostthüringen, so-
wie weitere etwa 40 ha des radioaktiven Verwahrungs-
bauwerkes  „Trünzig“  zur  Endlagerung  von  19  Mio. 
Tonnen  Rückständen  der  Uranerzaufbereitung  (Tai-
lings) in den Gemeinden Großkundorf und Friedmanns-
dorf. 
Bereits am 07.12.2024 legte die regionale Bürgerbewe-
gung (tätig  seit  1988!)  Widerspruch  bei  Minister  Dr. 
Kukies gegen den Verkauf nachweislich radioaktiv be-
lasteter Altlasten und von Flächen der Endlagerung des 
Uranbergbaus ein. Bevor die Bürgerbewegung sich an 
den Bundesfinanzminister wandte, durchlief sie alle In-
stanzen des Landes Thüringen und der BVVG in dieser 
Angelegenheit.  Vom Referat  VIII  A 1  wurde  ihr  am 
16.01.25 u.a.  mitgeteilt:  „Ein Verbleib der von Ihnen 
näher bezeichneten Flächen in öffentlicher Hand - des 
Landes oder nachgeordneter Einrichtungen - wurde mit 
den zuständigen Stellen seit Jahren erörtert und führte 
nicht zum Erfolg, weshalb ein Verkauf an Dritte durch 
die BVVG eingehend und gewissenhaft geprüft und mit 
der für die Sanierung der Flächen insoweit zuständigen 
Wismut GmbH abgestimmt wurde.
Bereits im Rahmen der Ausschreibungen ist dabei auf 
die Umstände der Beschaffenheit der Flächen und der 
damit verbundenen Auflagen vollumfänglich hingewie-
sen worden. Den Erwerbern sind damit ihre mit  dem 
Erwerb einhergehenden Pflichten bekannt und sie dür-
fen der weiteren notwendigen Sanierung nicht im Wege 
stehen.  Entsprechende  Mängel  in  der  Ausschreibung 
wurden durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, 
Energie,  Naturschutz  und  Forsten  nachträglich  nicht 
festgestellt. Vielmehr wurde in diesem Zusammenhang 
von dort auch im Nachgang Unterstützung bei Fragen 
zur  Einordnung  von  radiologischen  Verdachtsfällen 
und  Nachnutzungsmöglichkeiten  durch  das  Thüringer 
Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz zuge-
sichert. … Ich möchte Sie bitten, sich diesbezüglich an 
das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie, Natur-
schutz und Forsten zu wenden.“

Das wurde befolgt: Entgegen diesen und den zuvor von 
der  BVVG  gemachten  Angaben  erfolgte  keine  ord-
nungsgemäße Einbeziehung verantwortlicher Behörden 
Thüringens.  Das  zuständige Referat  86 des Thüringer 

Landesamtes  für  Umwelt,  Bergbau  und  Naturschutz 
(TLUBN) wurde erst einen Tag vor der Auktion (auf 
Grund Initiative der Bürgerbewegung bei der BVVG) 
angefragt. Der Staatssekretär des TMUENF hat im Vor-
feld  die  BVVG schriftlich  um Unterlassung  gebeten; 
ebenso die Bürgerbewegung und die Kommunalverwal-
tung vor Ort. Selbst einem eingeschalteten Bundestags-
abgeordneten schlug man einen Aufschub der Auktion 
ab. Nachfragen der Bürgerbewegung mit der Bitte um 
Dialog lehnte die BVVG belehrend ab. Die erwähnten 
vollumfänglichen Hinweise zur radioaktiven Altlast und 
damit verbundene Pflichten des Käufers bestätigten sich 
für die Uranaltlastflächen gar nicht und für die Verwah-
rungsflächen nicht zutreffend.

Die  weiterhin  verbleibenden  langjährigen  Nachsorge-
verpflichtungen  des  Bundesunternehmens  Wismut 
GmbH auf nunmehrigen Privatflächen eines Endlagers 
sind ein Novum mit unkalkulierbaren technischen und 
juristischen Risiken. Der Käufer hat von Nutzungsein-
schränkungen und Nachsorgemaßnahmen durch Benen-
nung  entsprechender  Genehmigungsbescheide  an  den 
Sanierungsträger erfahren, dass es diese gibt. Aber ihm 
obliegen keine Verpflichtungen zum Erhalt der Abde-
ckung, zur Kontrolle der Auswirkungen der Aufforstun-
gen und der vielfältigen Nachsorgeaufgaben zum Was-
serhaushalt etc. Diese Pflichten obliegen weiterhin dem 
Bund. Warum dann diese völlig unnötige und fachlich 
schädliche Privatisierung?
Zudem liegt bei dem Verkauf der oben genannten Alt-
last-Halde ein Verstoß gegen § 137 StrlSchG (1) Punkt 
3  betreffs Rechtsträger- und Eigentümerverantwortung 
für eine radioaktiven Altlast vor. 

Die beabsichtigte  Veräußerung der  Restfläche des ra-
dioaktiven Endlagers ist als „Eigentum des Volkes“ im 
Grundbuch  gelistet.  Wer  das  Volk  ist,  wurde  1989 
beantwortet. 

In diesem Zusammenhang bitten wir um schnellstmög-
liche  Prüfung,  den bisherigen Verkauf  des  Becken A 
Trünzig  rückgängig  zu  machen.  Begründung:  Letzter 
DDR-Eigentümer des Areals war der Rat des Kreises 
Gera. Der rechtsnachfolgende Landkreis Greiz schloss 
eine Vereinbarung mit der Wismut GmbH betreffs Sa-
nierung,  da  ansonsten  eine  Sanierung  des  Areals  der 
Wismut GmbH nicht möglich gewesen wäre. Demzu-
folge  kann  nach  unserem  Kenntnisstand  die  BVVG 
nicht über die Flächen des Beckens A der ehemaligen 
IAA Trünzig, nachfolgend Flüssigdeponie des Kreises, 
nachfolgend bis 1989 Mülldeponie (betrieben durch den 
örtlichen Gemeindeverband) rechtssicher verfügen.

Wir  bitten  Sie,  Herr  Klingbeil,  sich  persönlich  dafür 
einzusetzen,  dass  weitere  Privatisierungen  von  Uran-
bergbauflächen durch die BVVG unterbleiben. Die bis-
herige Praxis, den Verkauf sanierter Flächen durch das 
Sanierungsunternehmens des Bundes (Wismut GmbH) 
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zu  realisieren,  verhindert  derartige  unzulässige Fehl-
handlungen.

Wir bitten Sie ebenfalls zu prüfen, inwieweit die Belas-
tungen des  jeweiligen Grundstücks,  hier  insbesondere 
Sanierungslasten  sowie  ein  Verweis  auf  die  einge-
schränkten Nutzungen als Vermerk in Abteilung II des 
Grundbuchs als Informations- und Sicherungsfunktion 
gehören.  Diese Vermerke sichern zumindest,  dass bei 
Folgeveräußerungen,  Grundstückszerlegungen, 
Zwangsversteigerungen u.v.m. die Information der ur-
sprünglichen Lasten nicht verloren gehen und jedweder 
Eigentümer und Sachverwalter über die Einschränkun-
gen endlich verbrieft in Kenntnis gelangt. 

Die Folgen der Verfahrensweisen gehen zu Lasten der 
Gemeinden  unserer  Wismut-Region.  Wir  hoffen  auf 
Ihre Unterstützung für eine einvernehmliche Lösung.

Mit freundlichen Grüßen

Andre Ruderisch (Vorsitzender der AG Wismut-Ge-
meinden  und  Bürgermeister  Ronneburg)  Katrin  Dix 
(Vorsitzende  Verwaltungsgemeinschaft  Ländereck), 
Frank Lange (Kirchlicher Umweltkreis Ronneburg) 

Bürgermeinung vom 24.06.2025  
Das langsam gewachsene Vertrauen, das in den direkt 
angrenzenden Gemeinden gegenüber der bisher laufen-
den Sanierung in Ostthüringen über die Jahrzehnte ge-
wachsen ist, wurde durch die Handlung der BVVG er-
schüttert.   Folgender  Standpunkt  eines  Gemeinderats-
vertreters belegt es beispielhaft:

Guten Tag Frank Lange,
das  Schreiben  ans  BMF ist  sehr  gut  formuliert,  lässt 
aber einige Fragen offen.

Es wird der Verkauf von zwei Flächen benannt. Wur-
den diese Flächen nicht versteigert? Hat dies rechtlich 
nicht  andere  Folgen,  beispielsweise  in  Bezug auf  die 
Gewährleistung oder  (verdeckte)  Mängel?  Gerade die 
versteigerte  Teilfläche  in  der  IAA Trünzig  lässt  sich 
nicht  losgelöst  von  der  restlichen  IAA mit  mehrfach 
auch radioaktiv kontaminiertem Material abgrenzen, da 
zwischen den Bereichen keine wirksame bauliche Tren-
nung vorhanden ist.  Die durch finanzielle Randbedin-
gungen gewählte (Minimal-) Abdeckung des Verwahr-
bauwerkes Trünzig hat zur Folge,  dass beispielsweise 
weiterhin Niederschlagswasser von oben in dieses End-
lager eindringt. Dies trifft sinngemäß auch für die um-
liegenden  IAAs  zu,  da  auch  hier  aus  kurzfristig  rein 
wirtschaftlichen Erwägungen keine gegen eindringende 
Niederschläge wirksame Dichtschicht oben aufgebracht 
wurde bzw. wird. Das oben eindringende Wasser spült 
kontaminiertes Material nach unten, wo es weiterhin ins 
Grundwasser gelangt und auch diffus als Sickerwasser 

in der Umgebung austritt. Somit werden nach und nach 
auch  die  außerhalb  des  Verwahrbauwerkes  liegenden 
Gebiete  kontaminiert.  Durch  technische  Maßnahmen 
wie Sickerbrunnen, Drainagen, von wo dann zumindest 
ein Teil  der  ausgespülten Stoffe einer  Wasserbehand-
lungsanlage  zugeführt  werden,  soll  die  Belastung der 
Umgebung zumindest  begrenzt  werden.  Diese  techni-
schen Maßnahmen werden in Zukunft enorme finanziel-
le  Aufwendungen benötigen,  da,  bei  einer  Beachtung 
der Halbwertszeit beispielsweise des enthaltenen Urans, 
diese technischen Maßnahmen praktisch unendlich fort-
geführt werden müssten. Die aus der nun immer weiter 
notwendigen  Wasserbehandlung  entstehenden  Rück-
stände müssen fortwährend in speziellen, für radioakti-
ve Abfälle geeigneten, Deponien verwahrt werden. Die 
bei der überwiegend finanziell bestimmten Minimalab-
deckung  auf  der  Oberfläche  der  Verwahrbauwerke 
kurzfristig eingesparten Mittel, werden in Zukunft deut-
lich höhere Folgekosten verursachen.

Wenn nun versucht wird, sich, durch eine Privatisierung 
von durch den Uranerzbergbau kontaminierten Flächen, 
dieser  enormen  Folgekosten  zu  entziehen,  ist  zu  be-
fürchten, dass die betroffenen Kommunen vor Ort per-
spektivisch  mit  dieser  enormen  Last  allein  gelassen 
werden.

Die Aussage, dass ein Verkauf sanierter Flächen durch 
die Wismut GmbH derartige unzulässige Fehlhandlun-
gen verhindert, stimme ich persönlich nur zum Teil zu.

Die Wismut GmbH deklariert in Abstimmung mit der 
zuständigen Behörde in Thüringen ehemalige Flächen 
als saniert, obwohl wissentlich bestimmte Vorgaben der 
Erkundung (beispielsweise SSK Vorgaben) und der da-
mit möglicherweise verbundenen höheren Sanierungs-
aufwendungen nicht ausgeführt wurden.

Da die Daten der Sanierung auch heute teilweise nicht 
veröffentlicht werden, bleibt  ein hohes Risiko sowohl 
für die Bewohner in der Umgebung als auch für mögli-
che Käufer, die einer Beteuerung der Wismut GmbH, 
zu einer entsprechend einschlägigen Vorgaben durchge-
führten „ordnungsgemäßen“ Sanierung, ihren Glauben 
geschenkt haben.

Das Thema Nachsorge aufgrund der aktuell preisgünsti-
geren  Sanierungsvariante  (unzureichende  Abdeckung 
mit hohen Folgekosten für die IAAs) trifft sinngemäß 
auch  zum  Treffen  mit  Dr.  Paul  und  Herrn  Wirt  zu. 
Wenn zur Verfügung gestellte Haushaltsmittel (jetzt des 
Bundes) ein Kriterium sind, ist mit zunehmend politi-
schen Entscheidungen zu rechnen, die dann mit den ge-
duldigen Bestimmungen des aktuellen Strahlenschutz-
gesetzes begründbar wären.

Freundliche Grüße

Uwe Halbauer
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Japan leitet noch Jahrzehnte die radioaktiven Wäs-
ser der Tsunami-Havarie 2011 des KKW Fukushi-
ma  Daiichi  in  den  Ozean  ein.  Seit  August 2023 
wurden über 100.000 Kubikmeter  in  14 Chargen, 
d.  h.  diskontinuierlich,  abgegeben.  In  tausenden 
Fässern  lagern  die  kontaminierten  Lösch-  und 
Kühlwässer, die nach und nach über eine Aufberei-
tungsanlage geführt und - da die Eliminationsrate 
des  sogenannten  ALPS-Verfahrens  begrenzt  ist  - 
mit Unmengen Meerwasser nachverdünnt werden. 
Für rund 101.000 Kubikmetern Wasser, die in den 
ersten 13 Chargen bereits freigesetzt  wurden, be-
stätigte die IAEO stets, dass die Tritiumkonzentra-
tionen weit  unter den internationalen Sicherheits-
standards und Betriebsgrenzwerten lägen. Das war 
auch bei der gerade abgelaufenen  Sicherheitsüber-
prüfung der IAEO der Fall, bei der im Rahmen der 
14. Charge vor Ort Proben des verdünnten, für die 
Einleitung bestimmte Wasser  gesammelt und ana-
lysiert  wurden.  „Die Ergebnisse bestätigten, dass die 
Tritiumkonzentration weit unter dem Betriebsgrenzwert 
von 1.500 Becquerel pro Liter liegt und den internatio-
nalen  Sicherheitsstandards  entspricht.“  [1]  Kein 
Wunder bei der fast 800 fachen Verdünnung. Da-
durch wird eine „Ausnutzung“ des  Betriebsgrenz-
wertes von 1.500 Becquerel pro Liter von 15-20 % 
simuliert  und somit  geschickt  kaschiert,  dass  die 
tatsächlichen Frachtmengen der radioaktiven Stoffe 
deutlich über den eigentlich mit der Aufbereitung 
angestrebten Rückhaltungen liegen. Die veröffent-
lichten Daten lassen bewusst  keine Rückschlüsse 
auf was und wieviel an radioaktiven Lasten einge-
leitet wird zu. Die Verdünnung stellt sozusagen die 
Hauptaufbereitung dar. Daran ändern auch Allge-
meinplätze der IAEA nicht, die immer wieder ver-
öffentlicht werden:   „In einem umfassenden Bericht, 
der am 4. Juli 2023 vor Beginn der Einleitung veröf-
fentlicht  wurde,  kam die  IAEO bei  ihrer  Sicherheits-
überprüfung zu dem Schluss, dass Japans Plan für den 
Umgang mit dem aufbereiteten Wasser den internatio-
nalen Sicherheitsstandards entspricht und dass die ge-
plante  Freisetzung  vernachlässigbare  radiologische 
Auswirkungen  auf  Mensch  und  Umwelt  haben  wür-
de.“[1]
[1] „IAEO führt dritte umfangreiche Probenahme der Meeresumwelt 
in der Nähe von Fukushima Daiichi seit Beginn der Einleitung von 
ALPS-aufbereitetem  Wasser  durch“  Mitteilung  der  IAEA  vom 
02.09.2025 

Japan will continue to release radioactive water from 
the 2011 tsunami disaster at the Fukushima Daiichi 
nuclear  power  plant  into  the  ocean  for  decades  to 
come. Since August 2023, over 100,000 cubic meters 
have been released in 14 batches, i.e., discontinuous-
ly.  Thousands  of  barrels  contain  the  contaminated 
firefighting  and  cooling  water,  which  is  gradually 
passed through a treatment plant and - because the 
elimination rate of the so-called ALPS process is li-
mited - diluted with vast quantities of seawater. For 
approximately 101,000 cubic meters of water already 
released in the first 13 batches, the IAEA has consis-
tently  confirmed that  the tritium concentrations are 
well below international safety standards and opera-
ting limits. This was also the case during the recently 
concluded IAEA safety review, during which samp-
les of the diluted water intended for discharge were 
collected  and  analyzed  on-site  as  part  of  the  14th 
batch.  "The results confirmed that the tritium concen-
tration is well below the operating limit of 1,500 bec-
querels per liter and complies with international safety 
standards." [1] This is hardly surprising, given the al-
most 800-fold dilution. This simulates a "utilization" 
of the operating limit of 1,500 becquerels per liter of 
15-20%,  thus  cleverly  concealing  the  fact  that  the 
actual  load  quantities  of  radioactive  substances  are 
significantly higher than the retention levels actually 
intended with the  reprocessing.  The published data 
deliberately  do  not  allow  any  conclusions  to  be 
drawn about what and how much radioactive loads 
are  being  discharged.  Dilution  is,  so  to  speak,  the 
main treatment. This is not changed by the IAEA's 
repeated platitudes: "In a comprehensive report publis-
hed on July 4, 2023, before the start of the discharge, 
the  IAEA concluded in  its  safety  review that  Japan's 
plan for handling the reclaimed water complies with in-
ternational  safety  standards and that  the planned re-
lease would have negligible radiological effects on hu-
mans and the environment." [1]

[1] “IAEA conducts third extensive sampling of the marine environ-
ment near Fukushima Daiichi since the start of the discharge of AL-
PS-treated water” IAEA communication of 02.09.2025

20

Consequences of the nuclear accident
Status  of  the  cooling  water  discharge 
from the Fukushima Daiichi nuclear pow-
er plant 

GAU-Folgen

Sachstand zur Kühlwassereinleitung des 
KKW Fukushima Daiichi 

https://www.iaea.org/topics/response/fukushima-daiichi-alps-treated-water-discharge-comprehensive-reports

